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Vorwort zur 3. Auflage 2018 
 
Seit dem Erscheinen der 1. Auflage des Handbuches im Mai 2006 und dem 
Versuch das vielfältige Wissen und die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der 
im Kinderschutz tätigen Fachkräfte der Jugendhilfe, sowie der angrenzenden 
Profession „lesenswert“ zu gestalten, sind nunmehr zwölf Jahre vergangen.  
 

In diesem Zeitraum hat sich die Arbeit im Kinderschutzbereich an vielen Punkten 
grundlegend verändert, wir haben voneinander gelernt und unser Wissen 
erweitert, der Gesetzgeber hat in der Entwicklung durch einschneidende 
Veränderungen wie z. B. der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes 
dazu beigetragen.  
Dies alles hat die Arbeit zwar nicht einfacher gestaltet, aber es hat den Beteiligten 
die Möglichkeit gegeben an dieser Aufgabe zu wachsen und in diesem 
schwierigen Arbeitsfeld zu bestehen.  
 

Ein wichtiges Element dieses Wachstumsprozesses ist die veränderte Sichtweise 
auf die differenzierten und diffizilen Bedürfnislagen der betroffenen jungen 
Menschen und die Anpassung der Rahmenleistung, wie z. B. der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Hilfen auf diesen Bedürfnislagen.  
 

So erfreulich diese Entwicklung auch ist, sie sollte uns nicht dazu verleiten in 
unserem Bemühen eines stetigen Lernens, einer stetigen Weiterentwicklung und 
auch einer kritischen Würdigung der  bislang erreichten Ergebnisse fortzufahren.  
In diesem Sinne setzt sich das Hauptanliegen dieses Handbuches seit dem ersten 
Vorwort auch im dritten Vorwort weiter fort. 
 

Das Hauptanliegen dieses Handbuches ist es, die im Kreis Stormarn gelebte 
Kooperation und Kommunikationsstruktur unter den beteiligten Fachkräften 
weiter aktiv zu gestalten und zu verbessern. 
 

Das zweite Anliegen war und ist es, dass das Handbuch als Diskussionsgrundlage 
für die in der Praxis erforderlichen Fachgespräche dienen soll und somit 
innovative Ideen zu entwickeln und eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
Erreichten zu befördern.  
 

Der Blick in die Perspektive ist in der Regel ohne einen Blick zurück nicht 
möglich, da dieser Blick allen Beteiligten die bereits zurückgelegte Entwicklung 
verdeutlicht.  
 

Viele Punkte, die uns heute als Selbstverständlichkeit erscheinen  
(Co-Arbeit, einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit, Vertrauensschutz in der 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, und vieles andere mehr) stellen in 
Wirklichkeit das Ergebnis eines zwölf Jahre währenden Prozesses einer aktiven 
und gelebten Zusammenarbeit dar.  
Hierfür an alle Leserinnen und Lesern und vor allem an alle Anwender dieses 
Handbuches und seiner Inhalte meinen Dank und meine Anerkennung.  
 
Die ständige Arbeitsgruppe des Jugendamtes zum Themenkomplex des 
Kinderschutzes hat mit der vorliegenden 3. Auflage einen weiteren Schritt in eine 
der Entwicklung angepasste Umsetzung des Schutzauftrages geleistet.    
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Das Ergebnis des fachlichen Diskurses ist ein für die Alltagspraxis taugliches 
Instrumentarium zur Umsetzung des Kinderschutzes in den unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit.  
 
"Nach" der Überarbeitung ist "vor" der folgenden Überarbeitung, vor diesem 
Hintergrund meine Anerkennung für das Ergebnis in der vorliegenden Fassung. 
 
 
 

 
 
 
Bad Oldesloe im Herbst 2018   
 
 
 
Wilhelm Hegermann
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1. Einleitung 
 
Im Rahmen der behördlichen Sozialarbeit stellt die Sicherung des Kindeswohls 
die wohl elementarste und verantwortungsvollste Aufgabe eines  Jugendamtes 
dar.  
 
Bereits grundgesetzlich verankert (Artikel 6 GG)  wurde diese Aufgabe in den 
Bereichen der Ausübung der Garantenfunktion und des staatlichen Wächteramtes 
durch den Gesetzgeber immer wieder durch einschlägige Novellierungen  
weiterentwickelt und verbessert. 
 
Der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und die regelmäßige 
Überprüfung zur Sicherstellung der persönlichen Eignung der Mitarbeiter auf der 
Rechtsgrundlage des § 72 a SGB VIII haben diese Qualifizierung des 
Kinderschutzauftrages sinnvoll ergänzt und erweitert.  
 
Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), die 
landesrechtlichen Regelungen und die Novellierungen  des SGB VIII haben den 
Handlungsrahmen deutlich schärfer konturiert und gleichzeitig den kooperativen 
Verantwortungsbereich der in der Jugendhilfe tätigen Akteure deutlich 
hervorgehoben.  
 
Die Grunderkenntnis der bisherigen Kinderschutzarbeit ist, dass der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen nur durch gelebte Kooperationen gut gelingen kann.  
 
Während von Erwachsenen aufgrund ihrer persönlichen Reife und 
Einsichtsfähigkeit erwartet werden kann, dass sie selbst in der Lage sind Gefahren 
für ihr Wohl zu erkennen und Risiken abzuschätzen und sich daraus resultierend 
die erforderlichen Hilfen zu beschaffen, bedarf es in Hinblick auf Kinder und 
Jugendliche aufgrund ihrer Verletzlichkeit und der in der Entwicklung 
befindlichen Persönlichkeitsreife -neben den Eltern- einer 
Verantwortungsübernahme durch andere Personen und Institutionen, um sie vor 
den Gefahren für ihr Wohl zu schützen.  
 
Dies führt in der Folge natürlich auch zu einer fachlichen Diskussion, manchmal 
sogar zu einem fachlichen Disput darüber, was konkret unter dem Wohl des 
Kindes zu verstehen ist und wie dieses Kindeswohl am besten zu schützen ist.  
 
Das Bestehen kontroverser Ansichten/Auffassungen zu dieser Frage kann 
eigentlich niemanden überraschen, da ein jeder der Beteiligten mit seinem 
persönlichen Lebenshintergrund versucht, eine gemeinsam empfundene 
Verantwortung für einen jungen Menschen zu übernehmen.  
Gleichzeitig sind die konkreten Lebensbedingungen von Kindern und 
Jugendlichen, sowie die sie umgebenden Gefährdungsfaktoren sehr 
unterschiedlich, damit differieren die individuellen Bedarfe zur Unterstützung 
bzw. zur Intervention entsprechend.  
Stärker als in der Vergangenheit verdeutlicht dies die Grenzen der Beherrschung 
und der Kontrolle von Gefahrenquellen nachhaltig.  
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Der Erfahrungsgewinn aller Professionen, Institutionen, Einrichtungen und 
Dienste, die mit der Aufgabe des Kindesschutzes betraut sind, kann daher nur 
darin bestehen, dass die unterschiedlichen Rollen und Funktionen der Beteiligten 
unter der Zielsetzung des Kinderschutzes optimiert werden und sich die 
vorhandenen Stärken, Ressourcen und Kompetenzen gegenseitig bereichern und 
ergänzen. 
 
Erstmalig finden Sie in dieser Auflage des Handbuches einen eigenen Abschnitt 
zur Kooperation  in Kinderschutzfragen zwischen dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und der Schule.  
Auslöser ist nicht etwa eine erstmalige Kooperation zwischen diesen beiden 
Akteuren, sondern wie auch im Bereich des § 8a SGB VIII, das Anliegen durch 
eine abgestimmte Sichtweise des gemeinsamen gesellschaftlichen Auftrages auf 
der Grundlage des § 8b SGB VIII einen weiteren Synergieeffekt zu erzielen und 
die bereits gute Kooperation noch besser auszugestalten.   
 
Das die seitens des Gesetzgebers zugeschriebenen Rollen, wie z. B. die 
Zuschreibung des staatlichen Wächteramtes und der Garantenfunktion auf das 
Jugendamt nicht disponabel sind, ist ebenso klug wie verantwortungsvoll.  
Denn bei aller erforderlichen interdisziplinären Zusammenarbeit, bei aller 
Kooperation und Information muss es eine lokalisierbare verantwortungsbereite 
Institution geben, die mit der Umsetzung dieses Handlungsauftrages befasst ist. 
 
 
 
 
Ihr Jugendamt im Kreis Stormarn 
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2. Informationen zur Nutzung des Handbuches 
 
Die Fachkräfte in Einrichtungen und Diensten sind oftmals die ersten, die die 
Signale aufnehmen können. Durch ihren regelmäßigen, längerfristigen Kontakt zu 
Kindern und Eltern sind sie in der Lage, die Lebenswirklichkeit von Familien 
umfassend in den Blick zu nehmen, tragfähige Kooperationen aufzubauen und 
frühzeitige Angebote und Hilfen zu organisieren. 
 
Das Handbuch soll Schritte und Wege aufzeigen, wie in einer Einrichtung mit 
Signalen (bemerkenswerten Dingen, Auffälligkeiten, Unsicherheiten etc.) 
umgegangen werden kann. 
 
In Bezug auf mögliche Gefährdungen eines Kindes sind Beobachtungen, 
Eindrücke und Erfahrungen mit anderen (Kollegen/Kolleginnen, Team, 
Fachdiensten) abzustimmen, zu bewerten und nächste Handlungsschritte 
abzuleiten, aber auch Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. 
 
Dabei geht es primär darum, potentiell oder aktuell gefährdende Situationen für 
Kinder frühzeitig wahrzunehmen und zu beurteilen. Und es geht in einem 
weiteren Schritt darum, im Rahmen der Möglichkeiten einer Einrichtung 
Unterstützung und Förderung zu leisten, bzw. Warnungen an Verantwortliche 
weiterzugeben, um einer Verfestigung der Situation entgegenzuwirken. 
 
Das Handbuch enthält: 
 

• Einführung in die Formen der Kindeswohlgefährdung 
 

 Vernachlässigung 
 
 Misshandlung 
 
 Häusliche Gewalt 
 
 Sexuelle Gewalt 
 
 Emotionale/psychische Gewalt 

 
• Informationen/Hinweise 
• Praxis-, Rechts- und Methodentipps 
• Checklisten 
• Arbeitshilfen 
• Materialien zum Weiterarbeiten 

  
Das Handbuch ist in erster Linie ein Nachschlagewerk. Es soll das schnelle und 
gezielte Abrufen von Informationen und Tipps ermöglichen. 
 
  

Inhalte 
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Zweitens dient das Handbuch als ein Leitfaden. Es schafft die Grundlage für die 
Entwicklung eines systematischen Verfahrens im Umgang mit Signalen (von 
Kindern, Eltern, Familien) und für die Kooperation zwischen Fachkräften und 
Einrichtungen. 
 
Es ist daher sinnvoll, „neue“ Eltern schon bei der Anmeldung bzw. beim ersten 
Elternabend über das Frühwarnsystem und seine Arbeitsprinzipien zu 
informieren. 
 
 
 
Das Handbuch wird erst durch Ihre Ergänzungen „fertig“. Um Ihre 
Weiterarbeit zu erleichtern, haben wir für die Gestaltung des 
Handbuches eine offene Form gewählt, d.h., Sie können jederzeit 
weitere Textseiten und eigene Materialien hinzufügen. Aus diesem 
Grunde wurde auch auf eine durchgehende Seitennummerierung 
verzichtet - durchnummeriert sind lediglich die Seiten innerhalb der 
einzelnen Kapitel. Die Arbeitshilfen stehen als Kopiervorlage zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 
Kreis Stormarn 
Fachdienst Soziale Dienste 
Mommsenstraße 11 
23843 Bad Oldesloe 
 
 
Geschäftszimmer 
Telefon: 04531 / 160 1332 Telefax: 04531 / 160 1624  
e-Mail:   info@kreis-stormarn.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/HandbuchKinderschutz2018.pdf 
 

Hinweise  
zum Gebrauch 

Kontakt 

Internet 

mailto:info@kreis-stormarn.de
https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/HandbuchKinderschutz2018.pdf
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3. Gesetzliche Grundlagen 
 

1. Artikel 6 Grundgesetz 
 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 

Ordnung. 
 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft. 

 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund 

eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die 
Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen 
zu verwahrlosen drohen. 

 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen 

Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung 
in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 

 
 
 

2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge 

 
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind 

zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu 
bestimmen. 

 
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig. 

 
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der 

Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen. 
 
  



 

3. Gesetzliche Grundlagen 

Handbuch Kindeswohlgefährdung / Kreis Stormarn / Stand Herbst 2018 Seite 3-2 

 

3. Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und 
Jugendhilfe – § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz 
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das 
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem 
Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt 
zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es 

das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit 
oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 
Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 
abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, 

der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das 
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 
Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst 
ein. 

 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 

nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 
Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche  
in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden 
kann. 

 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die 
Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, 
deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 8a erforderlich ist.  
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4. Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und 
Jugendhilfe – § 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 

 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei 

der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem 
örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft. 

 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für 

einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten und die 
zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 
Handlungsleitlinien  
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren 
in persönlichen Angelegenheiten. 
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5. Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG)"Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz“ 

 
§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 
(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und 

ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der 

Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft. 

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der 
Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu 
unterstützen, damit  
1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

frühzeitig erkannt werden und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 

vermieden oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere 
Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden kann. 

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres 
Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche 
Gemeinschaft insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die 
Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen 
Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten 
Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter 
(Frühe Hilfen). 

 
§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der 
Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen 

Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und 
der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren informiert werden. 

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach 
Absatz 1 zuständigen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch 
anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern 
Landesrecht keine andere Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte 
Befugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe. 

 
§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend 

verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und 
Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich 
gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, 
strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie 
Verfahren im Kinderschutz aufeinander abzustimmen. 

 
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 
3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, 
Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, 
Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungsstellen für soziale 
Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des  
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Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung 
sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen,  

 
Familienbildungsstätten, Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe 
einbezogen werden. 

 
(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche 

Zusammenarbeit im Kinderschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der 
Jugendhilfe organisiert werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze für eine 
verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene 
Strukturen soll zurückgegriffen werden. 

 
(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von 

Familienhebammen gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen 
und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher 
Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 
2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 
2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser 
Befristung wird der Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe 
Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien einrichten, für den er 
jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der 
Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. 

 
§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei 
Kindeswohlgefährdung  
(1)Werden  

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen 
eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer 

Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 
und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich 
anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten 
Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie   
mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation 
erörtern und, soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
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(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 

gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch 
eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person 
die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind 
diese zu pseudonymisieren. 

 
Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen 
nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein 
Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu 
informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu 
diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die 
erforderlichen Daten mitzuteilen. 
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6. Die 10 wichtigsten Kinderrechte kurz vorgestellt 
Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. 
Die niedergelegten Grundsätze machen über die Elternverantwortung hinaus 
die Verpflichtung der Vertragsstaaten deutlich, positive Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Die 
Kinderrechtskonvention ist somit ein Zeichen von Achtung und 
Verantwortlichkeit der internationalen Staatengemeinschaft gegenüber 
Kindern in aller Welt. Keinem Kind sollen diese Kinderrechte vorenthalten 
werden. Kinderrechte sind Menschenrechte.  
 
Hier die wichtigsten Kinderrechte in Kurzform: 
1. Gleichheit Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf 

benachteiligt werden.(Artikel 2) 
2. Gesundheit Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu 

finden und keine Not zu leiden. (Artikel 24) 
3. Bildung Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu 

machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.(Artikel 28) 
4. Spiel und Freizeit Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen 

und künstlerisch tätig zu sein.(Artikel 31) 
5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung Kinder haben das Recht bei 

allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie 
denken. (Artikel 12 und 13) 

6. Schutz vor Gewalt Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, 
Missbrauch und Ausbeutung.(Artikel 19, 32 und 34) 

7. Zugang zu Medien Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu 
beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu 
verbreiten.(Artikel 17) 

8. Schutz der Privatsphäre und Würde Kinder haben das Recht, dass ihr 
Privatleben und ihre Würde geachtet werden.(Artikel 16) 

9. Schutz im Krieg und auf der Flucht Kinder haben das Recht im Krieg 
und auf der Flucht besonders geschützt zu werden.(Art. 22 und 38) 

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung Behinderte 
Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie 
aktiv am Leben teilnehmen können.(Art. 23) 
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4. Formen der Kindeswohlgefährdung 
 
 

1. Definition: Vernachlässigung 
 
Elementare Bedürfnisse von Kindern Kennzeichen/Folgen 
von Vernachlässigung 
Praxistipp: Kinder und Eltern als „Signalgeber“ stärken 
Methodentipp: Fortbildungsveranstaltungen 

 
 
 
 

2. Definition: Körperliche Misshandlung 
 
Folgen von Misshandlung 
Was können Sie tun? 

 
 
 
 

3. Definition: Häusliche Gewalt 
 
Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche 

 
 
 
 

4. Definition: Sexuelle Gewalt 
 
Vorgehensweise bei dem Verdacht auf sexuelle Gewalt mit fachlicher 
Unterstützung 
Die Helferkonferenz: Drei Phasen/drei Schritte 
Vom vagen zum erhärteten Verdacht 
Aspekt Strafanzeige und Staatliches Wächteramt 
Checkliste zur Familiensituation (im Anhang) 

 
 
 
 

5. Definition: Emotionale/Psychische Gewalt 
  
  

Das finden Sie 
in diesem 

Kapitel 
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1. Vernachlässigung 
 
Kindesvernachlässigung hat komplexe Ursachen und Bedingungsfaktoren. Sie 
liegen sowohl in der persönlichen Überforderung von Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten als auch in objektiven Mangelsituationen von Armut, 
Arbeitslosigkeit, Wohnungsproblemen und damit einhergehenden psychischen 
Belastungen und sozialen Ausgrenzungen. Ihre Erscheinungsformen reichen von 
unzulänglicher Kleidung bis hin zu chronischer Unter- bzw. Fehlernährung mit 
teilweise gravierenden, dauerhaften oder lebensbedrohlichen Folgen für die 
betroffenen Kinder. 
 
 
Die nachfolgenden Basisinformationen sollen eine erste thematische Orientierung 
ermöglichen. 
 
 
Von Vernachlässigung spricht man, wenn elementare Bedürfnisse 
von Kindern wiederholt bzw. über einen längeren Zeitraum nicht 
oder nur unzureichend befriedigt werden. 
 
 
Nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie gehören zu den 
elementaren Bedürfnissen von Kindern: 
 

• Körperliche  Bedürfnisse: Essen, Trinken, Schlaf, Wach-Ruhe-Rhythmus, 
Zärtlichkeit, Körperkontakt etc. 

 
• Schutzbedürfnisse: Schutz vor Gefahren, Krankheiten, vor Unbilden 

(z. B. Kälte, Hitze, Nässe) des Wetters, vor materiellen 
Unsicherheiten etc. 

 
• Bedürfnisse nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bindung: 

Dialog und Verständigung (verbal oder nonverbal), Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft, Familie etc. 

 
• Bedürfnisse nach Wertschätzung: bedingungslose Anerkennung als 

seelisch und körperlich wertvoller Mensch, seelische Zärtlichkeit, 
Unterstützung der aktiven Liebesfähigkeit, Anerkennung als autonomes 
Wesen etc. 

 
• Bedürfnisse nach Anregung, Spiel und Leistung: Förderung der natürlichen 

Neugierde, Anregungen und Anforderungen, Unterstützung beim Erleben 
und Erforschen der Umwelt etc. 

 
• Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung: Unterstützung bei der Bewältigung 

von Lebensängsten, Entwicklung eines Selbstkonzeptes, Unterstützung der 
eigenständigen Durchsetzung von Bedürfnissen und Zielen, 
Bewusstseinsentwicklung etc. 

Definition 
Was ist 

Vernachlässigung? 

Basis-
information 
Elementare 
Bedürfnisse 
von Kindern 
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Das Schaubild (Bedürfnispyramide, in Anlehnung an Maslow 1978) verdeutlicht, 
wie die verschiedenen Bedürfnisse aufeinander aufbauen: 
 
        Bedürfnis nach... 
 
 

Selbst- 
verwirklichung 

 
 

Anregung, Spiel und Leistung 
 
 

seelischer und körperlicher Wertschätzung 
 
 

Verständnis und sozialer Bindung 
 
 

Schutz und Sicherheit 
 
 

Körperliche Bedürfnisse 
 

 
 
Die Folgen der Nicht-Befriedigung elementarer Bedürfnisse sind 
umso gravierender und nachhaltiger, je niedriger die unbefriedigten 
Bedürfnisse in der dargestellten Pyramide angesiedelt sind. 
 
Die Kennzeichen bzw. Folgen von Vernachlässigung sind vielfältig 
und weitreichend. Sie können – in Abhängigkeit von der Dauer und 
Intensität einer Vernachlässigungssituation - alle Entwicklungsebenen eines 
Kindes betreffen: 
 
Körperlich: Hohe Infektanfälligkeit (z.B. häufige Atemwegserkrankungen), 
Mangel- oder Fehlernährung (z.B. Unter- bzw. Übergewicht), verzögerte/gestörte 
motorische Entwicklung, unversorgte Krankheiten (z.B. Hauterkrankungen, 
Verletzungen), unzureichende Körperhygiene (auch Zahnhygiene), fehlende 
ärztliche Grundversorgung (z.B. Impfungen, U- Untersuchung), unzureichende 
witterungsangepasste Kleidung etc. 
 
Psychosozial: Auffälliges Sozialverhalten (z.B. Distanzlosigkeit oder 
Kontaktunfähigkeit, Aggressivität), Selbstunsicherheit/mangelndes 
Selbstwertgefühl (z.B. Depressionen, Ängste, autoaggressives Verhalten), 
Hyperaktivität oder Inaktivität/Mattigkeit/Apathie, gestörter Wach- und Schlaf-
Rhythmus, Ess-Störungen (z.B. Schlingen, kein Sättigungsgefühl) etc. 
 
Kognitiv: Sprachprobleme (z.B. fehlendes Sprachvermögen), nicht altersgemäßes 
Sprachverständnis (z.B. Schwierigkeiten Gehörtes, Gesehenes, Erlebtes sprachlich 
wiederzugeben bzw. Sprachbotschaften zu entschlüsseln), 
Konzentrationsschwierigkeiten, Wahrnehmungsstörungen etc. 

Basisinformation 
Kennzeichen und 

Folgen von 
Vernachlässigung 
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Vernachlässigung resultiert in der Regel aus bestimmten riskanten 
bzw. belastenden Faktoren des Lebenszusammenhangs einer Familie. 
Man spricht daher von Risiko- bzw. Belastungsfaktoren. Zu diesen 
zählen: 
 
Psychische Krisen einer Familie, verursacht z.B. durch Trennung/Scheidung oder 
wechselnde Partnerbeziehungen, die sich in lang anhaltenden Spannungen und 
Konflikten zwischen den Eltern/Partnern ausdrücken. 
 
Wirtschaftliche Krisensituationen, aufgrund von Arbeitslosigkeit, niedrigem 
Einkommen, Schulden etc., die die Handlungsmöglichkeiten und das 
Selbstwertgefühl der Familie bzw. der Familienmitglieder beeinträchtigen. 
 
Defizite im Lebensumfeld, wie z.B. schlechte Wohnverhältnisse, fehlende 
Unterstützungs- und Entlastungsstrukturen, die zu Rückzug und Isolation führen 
können. 
  
Fehlende bzw. eingeschränkte Kompetenzen der Eltern, resultierend aus negativen 
Erfahrungen in der eigenen Lebensgeschichte (z.B. Gewalterfahrungen), einem 
niedrigen Bildungsstand (z.B. Unkenntnis über Pflege, Erziehung und 
Entwicklung von Kindern) oder akuten Problemen (z. B. Suchtkrankheiten, 
psychische Probleme), die sich in der Erziehung niederschlagen (z.B. Akzeptanz 
körperlicher Züchtigung). 
 
Belastungen, die sich aus der Lebensgeschichte des Kindes ergeben (z.B. 
Unerwünschtheit  des  Kindes,  Frühgeburt,  Krankheiten,  Behinderung) und 
einen erhöhten Pflege- bzw. Betreuungsbedarf nachsichziehen. 
 
Das Zusammentreffen mehrerer dieser Faktoren kann zu einer (chronischen) 
Überforderung der (inner-)familiären Problembewältigungskompetenzen führen. 
 
Kindesvernachlässigung muss also nicht aus extremen und unerwartet 
eintretenden Krisen heraus entstehen, sondern kann sich auch aus der 
„Normalität“ von Familien entwickeln, die in Belastungssituationen geraten, die 
sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. 
 
Oft werden die eigenen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten selbst da nicht 
mehr wahrgenommen, wo sie noch vorhanden sind („Apathie- 
Nutzlosigkeitssyndrom“). 
 
Regelmäßige Veranstaltungen in Ihrer Einrichtung zum Thema 
„Kinder- rechte“ können - neben ihrer grundsätzlichen Bedeutung - 
im Hinblick auf das Thema Vernachlässigung positiv wirken: Sie 
informieren, schaffen Bewusstsein und können so Kinder und Eltern 
als „Signalgeber“ für ihre Bedürfnisse und Rechte stärken. 
 
Um eine solide und gemeinsame Wissensbasis zum Thema 
Vernachlässigung zu schaffen, ist es wichtig, die in diesem Kapitel 
skizzierten Basisinformationen durch Fortbildungsveranstaltungen mit  

Basisinformation 
Risikofaktoren 

Praxistipp 
Kinder und Eltern 
als „Signalgeber“ 

stärken 

Methodentipp  
Fortbildungen 
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allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Ihrer Einrichtung zu vertiefen. 
 
Für die Durchführung einer Veranstaltung können Sie sich an das Jugendamt des 
Kreises Stormarn wenden. 
 
Wenn Sie zu diesen Veranstaltungen auch Vertreter/-innen anderer Einrichtungen 
und Dienste aus Ihrem Sozialraum einladen, erweitern Sie nicht nur Ihren Blick 
auf die Vernachlässigungsthematik, sondern entwickeln und festigen darüber 
hinaus Ihre Zusammenarbeit mit wichtigen Kooperationspartnern. 
 
 

2. Körperliche Misshandlung 
 
Unter einer Kindesmisshandlung ist die gewaltsame, körperliche Beeinträchtigung 
von Kindern durch Eltern, Erziehungsberechtigte oder anderen Personen zu 
verstehen. 
 
Die Beeinträchtigungen können durch aktive Handlungen am Kind (Schlagen 
und/oder andere Formen der Gewaltanwendung) oder durch Unterlassungen  
(fehlende  Versorgung  von  Verletzungen,  Vermeidung von Gefahrenabwehr) 
entstehen. 
 
Bei der körperlichen Misshandlung kommt es nicht darauf an, ob die 
misshandelnde Person diese körperliche Beeinträchtigung zielgerichtet oder 
absichtlich herbeiführt. 
 
Auch eine Situation, in der die misshandelnde Person die körperliche Verletzung 
billigend in Kauf nimmt oder durch eine bewusste Unterlassung einer Hilfe eine 
körperliche Verletzung akzeptiert, stellt eine körperliche Misshandlung dar. 
 
Bei einer körperlichen Misshandlung ist zu beachten, dass nicht nur bereits 
erfolgte Schädigungen, sondern auch drohende Schädigungen, wenn diese mit 
ziemlicher Sicherheit vorhersehbar sind, eine akute Kindeswohlgefährdung 
darstellen. 
 
Als Folge einer regelmäßigen Misshandlung ist eine Verminderung des 
Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühles wahrzunehmen. 
 
Insbesondere Kinder nehmen sich selbst auf den unterschiedlichen 
Persönlichkeitsebenen als negativ wahr. Gleichzeitig wird durch das Verhalten der 
Eltern bewirkt, dass die betroffenen Kinder erlernen, dass nicht erwünschtes 
Verhalten oder Handeln legal durch eine körperliche Bestrafung sanktioniert 
werden kann. 
Die betroffenen Kinder lernen in ihrem Sozialisationsprozess, dass körperliche 
Gewalt eine angemessene Konfliktlösungsstrategie sein kann. 
 
Körperliche Bestrafungen von Kindern sind in Deutschland nach § 1631BGB 
untersagt (vgl. hierzu auch das „Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der  
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Erziehung“). 
 
Was können Sie tun? 
 

• Stellen Sie Art und Ausmaß der erlittenen Beeinträchtigung fest 
 

• Prüfen Sie, ob die Informationsweitergabe (im Rahmen des § 8a SGB 
VIII) an das Jugendamt erforderlich ist, um den Kinderschutz 
sicherzustellen 

 
• Welche Informationen stehen Ihnen über die Familie zur Verfügung 

 
• Mit welchen Vorstellungen/Möglichkeiten können Sie sich aktuell weiter 

um das betroffene Kind kümmern 
 
 

3. Häusliche Gewalt 
 
Häusliche Gewalt wird angenommen, wenn es zu Gewaltanwendung in einer Ehe- 
und Partnerbeziehung oder einer anderen Form der häuslichen Gemeinschaft (z.B. 
Mutter/Sohn, Wohngemeinschaften) kommt. 
 
Überwiegend handelt es sich dabei um Gewaltanwendungen von Männern 
gegenüber Frauen, die sich innerhalb des - oft auch räumlich aufzufassenden - 
engsten sozialen Beziehungskreis der Betroffenen ereignen. Häusliche Gewalt ist 
in der Regel kein einmaliges, außergewöhnliches Ereignis. Es handelt sich 
vielmehr um ein komplexes Misshandlungssystem, innerhalb dessen 
vielschichtige Handlungs- und Verhaltensweisen darauf abzielen, Macht und 
Kontrolle über eine andere Person, ihr Handeln und Denken zu gewinnen. 
 
Häusliche Gewalt erfolgt daher nicht situativ, sie ist vielmehr nur auf dem 
Hintergrund einer gewachsenen Gewaltbeziehung einzuordnen und findet 
überwiegend im häuslichen Schutzraum statt. 
Häusliche Gewalt ist immer eine personale Gewalt, d.h. sie stellt immer eine 
zielgerichtete Handlung dar, der eine mehr oder weniger bewusste 
Willensentscheidung zugrunde liegt. 
 
Aus Sicht der im Familienverband lebenden Kinder und Jugendlichen stellen sich 
zwei unterschiedliche Formen einer Kindeswohlgefährdung im Zusammenhang 
mit der Ausübung von häuslicher Gewalt dar: 
 
Gewalterfahrungen als unmittelbar betroffene Person 
Ein Teil der betroffenen Minderjährigen wird in die Gewalthandlungen unter den 
Erwachsenen direkt mit einbezogen. 
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So nehmen die Personen die Gewalt ausüben oftmals keine Rücksicht d rauf, dass 
z. B. die Mutter das Kind trägt, oder die betroffenen Personen halten das Kind auf 
dem Arm oder vor sich, weil sie glauben, sich dadurch schützen zu können. 
 
Aufwachsen in einer Atmosphäre der Gewalt und der Demütigung 
Auch wenn Kinder nicht unmittelbar von Misshandlung betroffen sind, so 
wachsen sie in einem Klima der psychischen und der körperlichen Gewalt auf. 
 
Die betroffenen Kinder erleben: 
 

• Miterleben von Gewalt 
• Vernachlässigung 
• Überforderung der häuslichen Gemeinschaft 
• Erpressung 
• Existentielle Bedrohung 

 
Diese unterschiedlichen Formen können von den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen einzeln oder durch die Überlappung mehrerer Formen 
wahrgenommen werden. 
Sie erfahren die Verzweiflung der misshandelten Person und die Machtausübung 
der misshandelnden Person. 
In der konkreten Lebenssituation erleiden die Kinder eine Vernachlässigung ihrer 
Bedürfnisse aufgrund der fehlenden elterlichen Kompetenz und nehmen einen 
Verlust an Sicherheit und Geborgenheit wahr. 
 
Die Belastungen, die für die Kinder und Jugendlichen aus den direkten und 
indirekten Gewalterlebnissen folgen, sind vielfältig und hängen von der Art der 
Gewalt und der eigenen Betroffenheit ab. 
Die Auswirkungen stehen vielfach in einer direkten Wechselwirkung, verstärken 
sich gegenseitig und haben oftmals Entwicklungsstörungen zur Folge. 
Die direkt oder indirekt erlittene Gewalt hat in der Regel gravierende 
Konsequenzen für das Verhalten und die Identitätsentwicklung. 
 
So erleben Kinder, dass die Gewalttätigkeit an das Geschlecht von Täter und 
Opfer gebunden ist, dass z.B. der Vater als Mann schlägt und die Mutter als Frau 
abgewertet oder geschlagen wird oder umgekehrt. 
Die hieraus entstehenden, verinnerlichten Bilder haben Auswirkungen auf die 
Persönlichkeitsentwicklung. 
Das Miterleben der Gewalt ist für Kinder immer schädigend. 
 
In fast allen Fällen werden unspezifische Auswirkungen beobachtet wie z. B.: 
 

• Schlafstörungen 
• Schulschwierigkeiten 
• Entwicklungsverzögerungen 
• Aggressivität 
• Ängstlichkeit 
• Überangepasstes Verhalten 
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4. Sexueller Missbrauch/sexuelle Gewalt 
 
Das finden sie in diesem Kapitel: 
 

Definition/Symptome 
 
Die „ Andere“ Vorgehensweise: 
Klärung 
Helfergespräch 
Helferkonferenz 
 
Phasen von geplanten Helferkonferenzen 
 
Ergebnis erhärteten Verdachtes 
 
Strafanzeige Ja oder Nein 

 
 
Tipps per Arbeitshilfen: 
 
Vorschläge zur Handlungsweise bei Verdacht oder klaren 
Aussagen eines Kindes/Jugendlichen  in unerwarteten 
Situationen 
 
 
Definition sexueller Missbrauch/sexuelle Gewalt  
 
Heute wird der Ausdruck „ sexueller Missbrauch“ ersetzt durch“ sexuelle 
Gewalt“, weil dies dem Tatbestand deutlicher entspricht. Sexuelle Gewalt ist, 
wenn eine Person ihre Machtposition oder die Unwissenheit, das Vertrauen oder 
die Abhängigkeit eines Kindes/Jugendlichen zur Befriedigung der eigenen 
sexuellen Bedürfnisse ausnutzt. 
 
Jede Tat ist anders, jede/jeder erlebt sie mit dem eigenen individuellen und 
sozialem Hintergrund sowie der eigenen kulturellen und sexuellen Identität. 
Die Folgen der sexuellen Gewalt sind für Kinder/Jugendlichen fast immer 
schwerwiegend hinsichtlich ihrer psychischen Entwicklung und derer Stabilität. 
 
Es gibt keine Symptome, d.h. eindeutige Folgen oder Verhaltensweisen, die 
zweifelsfrei Symptome für sexuelle Gewalt sind. Zweifelsfrei eindeutige sind 
körperliche Verletzungen, welche nur gerichtsmedizinisch feststellbar sind. Auf 
welche Weise ein Kind/Jugendlicher seine  Not ausdrückt, kann von 
verschiedenen Faktoren abhängen, z.B. Alter des Kindes, Dauer und Schwere der 
sexuellen Gewalt, von der Beziehung des Kindes/Jugendlichen zum Täter und von 
den Lebensbedingungen des Kindes/Jugendlichen.  
Viele, der häufig genannten Alarmsignale sind meist unspezifisch und könnten 
auch Hinweise auf andere psychische Belastungen sein. 
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Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, aber vor allem innerfamiliäre 
sexuelle Gewalt, ist eine besondere Form der Kindeswohlgefährdung. Für die 
Überprüfung der Kindeswohlgefährdung gilt hier eine „Andere“ Verfahrensweise. 
 
Der dafür notwendige Klärungsprozess ist der Prozess einen vagen Verdacht zu 
erhärten oder zu entkräften. Fachliche Unterstützung ist unbedingt erforderlich, da 
neben den Verleugnungsaspekten bei allen Beteiligten in der Regel 
Wahrnehmungsverzerrungen und Verwirrungen ausgelöst werden könnten, 
welche einen Klärungsprozess erheblich beeinflussen. Dies wird meist durch eine 
spezielle Falldynamik ausgelöst.  
Zur Klärung der eigenen Wahrnehmung sind zu Beginn eines vagen Verdachtes 
anonyme Fallbesprechungen hilfreich. Diese können durch eine INSOFA 
erfolgen oder in einem der drei regionalen Arbeitskreise gegen sexuelle Gewalt 
aus Mitte/Nord/Süd in Stormarn.  
(Adresse: siehe Leitfaden, im Anhang). 
 
Für Institutionen der öffentlichen und freien Jugendhilfe gilt die Berücksichtigung 
des § 8a SGB VIII. Dieser besagt, dass bei einem Verdacht auf eine 
Kindeswohlgefährdung die Hinzuziehung einer INSOFA erfolgen muss. Hierzu 
wurden im Kreis Stormarn Kooperationsverträge zwischen dem Jugendamt und 
den freien Trägern geschlossen. 
 
Kommt die INSOFA zu der Einschätzung einer akuten Kindeswohlgefährdung, 
liegt die Verantwortung der Mitteilung an das Jugendamt/ASD beim Träger der 
Jugendhilfe und nicht bei der in Anspruch genommenen INSOFA (siehe Kapitel 
INSOFA). 
 
Der §8b SGB VIII beschreibt den gesetzlichen Anspruch für Einrichtungen im  
Kinder und Jugendbereich, die nicht auf der Rechtsgrundlage des §8a SGB VIII 
arbeiten, wie z.B. Schulen. Auch für diese Institutionen besteht das Angebot 
INSOFA-Beratungen in Anspruch nehmen zu können. 
 
Wenn ein Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung dem Jugendamt mitgeteilt 
wird, wird das Jugendamt/ASD mit Unterstützung der Fachberatung gegen 
sexuelle Gewalt vereinbaren, welche Handlungsschritte zunächst vorrangig  
notwendig sind.  
 
Beim Verdacht einer akuten Kindeswohlgefährdung durch sexuelle Gewalt steht 
vorrangig immer die Frage des Kinderschutzes und die damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen für das Kind/Jugendlichen im Vordergrund. 
Ggf. ist es seitens des Jugendamtes notwendig das Familiengericht einzuschalten, 
um den Kinderschutz sicherstellen zu können. 
 
Diese Maßnahmen ist eindeutig und ausschließlich dem Jugendamt/ASD 
hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben als staatliches Wächteramt nach § 8a VIII 
SGB i.V. mit § 1666 BGB in der Fallverantwortung zu  überlassen. 
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Schnelle und unkomplizierte Hilfen gibt es meist eben so wenig wie 
Patentrezepte. Die Aufklärung eines Verdachtes kann nicht allein von einem 
Mitarbeiter/In einer Institution erreicht werden. 
 
Um Kinder/Jugendliche in ungeklärten Gefährdungssituationen schnellstmöglich 
zu schützen, sind die sogenannten Helferkonferenzen/Helfergespräche eine 
wichtige Methode, um  Hinweise der möglichen sexuellen Gewalt weiter zu 
vertiefen, Hypothesen zu erörtern und weitere Handlungsschritte zu vereinbaren. 
Geplante Helferkonferenzen sind zeitlich nicht sofort umsetzbar. Dem gegenüber 
steht das umgehende Helfergespräch, welches sich in verkürzter Struktur ähnlich 
darstellt wie eine Helferkonferenz. Der Unterschied zwischen Helfergespräch und 
Helferkonferenz besteht darin, dass in einer Helferkonferenz sich möglicherweise 
mehrere Personen aus dem Helfersystem zusammensetzen, um Thesen des 
Verdachtes  zu vertiefen.  
Helfergespräche werden meist in einer akuten Kindeswohlgefährdung mit der 
mitteilenden Institution umgehend zeitnah vereinbart. 
 
Die Helferkonferenz 
 
Die Beteiligten  einer Helferkonferenz setzen sich als multiprofessionelles Team  
zusammen. Jede Berufsgruppe und Institution hat ihre spezifischen Aufgaben und 
Handlungsmöglichkeiten, die erst in einer abgestimmten Kooperation ihre 
Wirkung entfalten können.  
Die Helferkonferenz soll dazu dienen, diese Ressourcen aus dem Netzwerk zu 
verbinden. 
Das Jugendamt/ASD als fallführende Institution koordiniert die Helferkonferenz. 
   
Sie besteht aus drei Phasen: 
 

1. Informations- 
 

2. Beurteilungs- und 
 

3. Koordinierungsphase 
 
Für die Wirksamkeit der Helferkonferenz ist es nicht unerheblich, wie vertraut das 
Helfersystem miteinander ist. Die Helferkonferenzen setzen sich immer wieder 
aus unterschiedlichsten Konstellationen zusammen. Für alle Beteiligten sollte 
daher das gemeinsame Ziel sein zum Wohle des Kindes/Jugendlichen zu agieren, 
um damit auch auszuschließen, dass einzelne Hilfen einander widersprechen. 
 

1. Informationsphase 
Verwertbare Informationen ergeben sich aus bestimmten Fragen in der 
Helferkonferenz wie z.B.: 

• Wer war Melder/In? 
• Was hat den Verdacht konkret ausgelöst/was ist genau passiert? 
• Welche konkreten Anhaltspunkte/Fakten gibt es dazu? 
• Hat das Kind/Jugendlicher Angaben zum Geschehen gemacht? 
• Wer hat was beobachtet oder gehört? 
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Rückfragen zu Fakten und Unklarheiten der Beteiligten in der Helferkonferenz 
werden besprochen und geklärt. 
 
 

2. Beurteilungsphase 
Nach dem Zusammentragen und Auswerten der Informationen beginnt die 
Überprüfung der eigenen Wahrnehmung. Eine erste (nicht verbindlich) 
Beurteilung findet gemeinsam statt. 
 
Dazu sind folgende Fragen hilfreich: 

• Hat sich an den Gefühlen/Sichtweise/dem Verdacht etwas bei dem 
Einzelnen verändert? 

• Welche Assoziationen und Hypothesen gibt es? 
• Wie positioniert sich jeder Einzelne zum Verdacht? 
• Ist dieser vage oder erhärtet oder entkräftet? 
• Gibt es eine konkrete Gefährdungssituation für das Kind/Jugendlichen? 
• Gibt es einen einheitlichen Konsens zur Einschätzung des Verdachtes? 
• Ist der Schritt zur Strafanzeige gegenwärtig gerechtfertigt oder nicht? 

 
Aus den Informationen/Beurteilungsphasen haben sich möglicherweise erhebliche 
und zahlreiche Anhaltspunkte ergeben. 
 
Es ist ratsam, der zeitlichen Ressourcen entsprechend, weiter zu überlegen, 
welches Vorgehen angemessen ist und welche Schritte zu welchem Zeitpunkt 
unternommen werden. 
 
In jedem Fall ist es wichtig, keine übereilten und ungeplanten Schritte zu 
unternehmen. 
 
Interventionen und mögliche Hilfen sollten daher gut in 3. Phase, der 
Koordinierungsphase, besprochen und vorbereitet werden. 
 
 

3. Koordinierungsphase 
Die Koordinierungsphase dient zur Überprüfung der möglichen Hilfsangebote 
unter Berücksichtigung des betroffenen Kindes/Jugendlichen und der 
unterschiedlichen Kompetenzen/Rollen aus dem Helfersystem.  
Um eine gemeinsame Perspektive für das Kind/Jugendlichen zu entwickeln, sind 
folgende Aspekte zu klären bzw. festzulegen: 
 

• Handlungsschritte und mögliche Lösungsvorschläge besprechen 
• In der fachlichen Diskussion Vor-und Nachteile abwägen  
• Gemeinsame Haltung zur Gefährdung nochmals überprüfen 
• Erarbeitung des gemeinsamen Interventionsplanes unter Berücksichtigung 

des Kindes/Jugendlichen 
• Aufgaben und Rollenverteilung unter Berücksichtigung der Festlegung 

von Verantwortlichkeiten 
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In der  Festlegung der Verantwortlichkeiten bestimmter Interventionen sind die 
Handlungsschritte: Eröffnung in der Familie, Konfrontationsgespräche, 
Entscheidung, wer führt Gespräche mit dem Kind/Jugendlichen und einer 
Entscheidung bezüglich einer Strafanzeige in der Ausführung dem zuständigen 
Jugendamt/ASD zu überlassen, weil diese Handlungsschritte maßgeblich den 
Interventionen des verlässlichen Kinderschutzes zuzuordnen sind. 
Beteiligten aus Schule, KITA und öffentlicher Jugendhilfe wird davon abgeraten, 
dies eigenverantwortlich zu tun. 
 
Am Ende der Koordinierungsphase werden, wenn notwendig, weitere Absprachen 
getroffen. Der ASD verschriftlicht die Fakten und Absprachen und behält die 
Federführung zu weiteren Planungen von Helferkonferenzen. 
 
 
Aus dem Ergebnis einer Helferkonferenz kann der vage Verdacht 
sich zum erhärteten Verdacht entwickeln.  
Bei einem erhärteten Verdacht  innerfamiliärer sexueller Gewalt 
ist methodisches Vorgehen unter Einbeziehung der Familie nicht 
möglich. 
Der ASD und die Fachberatung gegen sexuelle Gewalt 
übernehmen die Planung und Durchführung des Eröffnungsgespräches in der 
Familie und müssen gleichzeitig die damit verbundene Frage des Kinderschutzes 
klären.  
 
 
 
Bei außerfamiliärer sexueller Gewalt ist grundsätzlich von einer 
Unterstützungsbereitschaft der Eltern auszugehen. Es gibt aber auch 
Situationen, in denen Eltern auf unterschiedlichste Weise in das 
Geschehen der sexuellen Gewalt verstrickt sind. Das kann so weit 
gehen, dass Eltern sich nicht schützend vor ihr Kind stellen. Hier gilt 
die gleiche Verfahrensweise in der Übernahme des Eröffnungsgespräches durch 
den ASD wie in der Verdachtslage der sexuellen Gewalt innerhalb der Familie. 
 
Das Eröffnungsgespräch in der Familie 
Das Jugendamt übernimmt bei dem Eröffnungsgespräch die Federführung und 
lädt die Eltern schriftlich dazu ein.  
Das Gespräch  sollte in neutralen Räumen des Jugendamtes/ASD stattfinden. 
 
Ist der Verdacht entkräftet wird den Eltern ein Beratungsangebot gemacht.  
Es sollten  mit ihnen entsprechende Schritte zur Verbesserung der Lebenssituation 
des Kindes/Jugendlichen überlegt werden, denn auch ein entkräfteter Verdacht 
zeigt deutlich, dass das Kind/Jugendlicher und die Eltern Unterstützung brauchen. 
 
Sexuelle Gewalt an Kindern/Jugendlichen ist ein Straftatbestand. 
Allgemein besteht keine Anzeigepflicht, außer die Polizei erhält 
Kenntnis davon. Als Strafverfolgungsbehörde ist sie dazu verpflichtet, 
das Ermittlungsverfahren aufzunehmen. 
 

Ergebnis:  
erhärteter Verdacht 

innerhalb der Familie 

Sexuelle Gewalt 
außerhalb der 

Familie 

Strafanzeige  
Ja oder Nein  
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Solange die Frage der Strafanzeige nicht eindeutig entschieden  
ist, sollte das Opfer nicht zum Tathergang befragt werden. 
Befragungen oder Mehrfachbefragungen können die Aussage des Opfers 
verfälschen (Suggestivfragen). Das wiederum kann sich negativ auf das 
Ermittlungsverfahren und die Möglichkeit einer Anklageerhebung auswirken und 
die Aussage ist evtl. für die Staatsanwaltschaft nicht mehr verwertbar.  
 
Die Erstbefragung des Opfers ist für die Verwertbarkeit des Strafverfahrens von 
erheblicher Bedeutung. Aus diesem Grund sollte eine Erstbefragung durch die 
Kriminalpolizei stattfinden.  
 
In der Festlegung der Verantwortlichkeiten zur Frage einer Strafanzeige, ist es 
ratsam, die Koordination im Verantwortungsbereich des Jugendamtes zu 
überlassen.  
 
Erfahrungen aus der Praxis bestätigen, dass eine übereilte Strafanzeige 
Belastungssituationen des Kindes/Jugendlichen auslösen kann.  
 
Die Aussagebereitschaft und Glaubwürdigkeit des Opfers ist entscheidend für den 
Erfolg der Verurteilung des Täters. Es ist erforderlich abzuwägen, was eine 
Anzeige für das Kind/Jugendlichen bedeuten könnte und wie die psychische 
Stabilität des Opfers insgesamt zu bewerten ist, welche Folgen ggf. zu erwarten 
sind, wenn das Anzeigeverfahren zugunsten des Täters verläuft.  
Die Bewertung dieser Fragen zur Strafanzeige kann/sollte innerhalb der 
Beurteilungsphase in der Helferkonferenz besprochen werden und je nach 
Ergebnis in die Koordinierungsphase von Hilfen und Interventionen mit 
aufgenommen werden.  
 
Der Schritt zur Anzeige sollte also immer sorgfältig im Helfersystem und den 
unmittelbar Betroffenen, wie dem Opfer und deren schützenden 
Familienangehörigen, besprochen werden. 
 
Eine deutliche und differenzierte Beschreibung von 
Kindern/Jugendlichen zu Handlungen der sexuellen 
Gewalt ist ein starkes Indiz und gilt in der Praxis des 
Jugendamtes/ASD als erhärteter Verdacht. 
Kinder und Jugendliche suchen sich häufig Personen aus, 
denen sie vertrauen, wenn sie von sexuellen 
Misshandlungen erzählen. 
Das passiert manchmal völlig unerwartet und damit 
ergeben sich akute Handlungssituationen, in denen sie 
reagieren müssen.  
 
In so einer Situation ist es wichtig: 
 
Ruhe bewahren. Bestärken Sie ihre innere Ruhe damit, dass das 
Kind/Jugendliche sich ihnen anvertraut und somit die sexuelle Gewalt beendet 
werden könnte. 
 

Arbeitshilfe 
Wenn ein Kind/Jugendlicher 

unerwartet von sexueller 
Gewalt berichtet 

 
(siehe bitte Leitfaden des 
Arbeitskreises „sexuelle 
Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen“ im Kreis 

Stormarn unter den 
Arbeitshilfen) 
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Beginnen Sie, wenn möglich, sofort mit der schriftlichen Dokumentation zur 
Aussage des Kindes/Jugendlichen.  
Notieren sie Datum, Uhrzeit, Ort und wichtig: beschreiben Sie, ob das 
Kind/Jugendliche von sich aus von den sexuellen Misshandlungen erzählt hat. 
 
 
Stellen sie keine  Fragen zum Tathergang. Wenn notwendig, stellen Sie kurze 
W- Fragen wie z.B. wann, wer, wo. 
Sollte das Kind/Jugendlicher nicht mehr reden wollen, akzeptieren Sie dies.  
 
Versprechen Sie dem Kind/Jugendlichen nicht, dass Sie die Erzählungen für sich 
behalten und niemanden davon erzählen werden. Bestärken Sie das 
Kind/Jugendlichen, dass es richtig war davon zu erzählen und sie gemeinsam 
weitere Schritte überlegen, weil Sie dem Kind/Jugendlichen helfen wollen. 
 
Ziehen Sie weitere Personen hinzu, wie Kollegen, Leitung, INSOFA, um sich zu 
beraten und zu klären, ob  Schritte zum Kinderschutz eingeleitetet werden sollten. 
 
Bei sehr deutlichen Aussagen eines Kindes oder Jugendlichen ist es 
empfehlenswert, das Jugendamt/ASD umgehend zu informieren. 
 
 
 
 
Die Erreichbarkeit des Jugendamtes/ASD ist gewährleistet.  
Wenn Sie persönlich niemanden erreichen, hinterlassen Sie bitte auf 
dem AB Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. 
Nutzen Sie bitte auch die angegebenen Telefonnummern aus dem Ansagetext 
des Jugendamtes/ASD.   
 
  

Hinweis 
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5. Emotionale/psychische Gewalt 
 
Definition der emotionalen und psychischen Kindesmisshandlung: 
  
Eine emotionale/psychische Misshandlung ist dadurch charakterisiert, dass es 
wiederholte Verhaltensmuster der Betreuungsperson oder Muster extremer 
Vorfälle gibt, die dem Minderjährigen zu verstehen geben, dass sie wertlos, voller 
Fehler, ungeliebt, ungewollt, sehr in Gefahr oder nur dazu nutze sind, die 
Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen. 
 
In der Literatur wird unter Rückgriff auf die Definition der WHO differenziert 
zwischen 
 

• einer aktiven Form durch feindliche, abweisende oder ignorierende 
Verhaltensweisen von Eltern oder Erziehenden gegenüber einem 
Minderjährigen 

• einer passiven Form durch das Vorenthalten von Erfahrungen, die für die 
gesunde emotionale Entwicklung eines Minderjährigen erforderlich sind 

 
Sie wird immer dann zu einer Misshandlung, wenn sie zu einem festen 
Bestandteil  der Erziehung eines Minderjährigen gehört. 
 
 
 
In einer Auflistung der unterschiedlichen Formen psychischer Misshandlung  
einzeln oder in Kombination auftreten können:  
 

I. feindselige Ablehnung (z. B. ständiges Herabsetzen, Beschämen, 
Kritisieren oder Demütigen eines Kindes) 
 

II. Ausnutzen oder Korrumpieren (z.B. Kind wird zu einem 
selbstzerstörerischen oder strafbaren Verhalten angehalten oder 
gezwungen bzw. ein solches Verhalten des Kindes wird widerstandslos 
zugelassen) 

 
III. Terrorisieren (z.B. ein Kind wird durch ständige Drohung in einem 

Zustand der Angst gehalten) 
 

IV. Isolieren (z.B. ein Kind wird in ausgeprägter Form von 
altersentsprechenden sozialen Kontakten ferngehalten) 
 
 

V. Verweigerung emotionaler Responsivität (z.B. werden die Signale des 
Kindes und seine Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung anhaltend und 
in ausgeprägter Form übersehen und nicht beantwortet). 
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5. Vom Bauchgefühl zum Handlungsschritt 
 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 

• Methodentipp zur Erarbeitung von Schwellenwerten 
 

• Schwellenwerte: Sie sollten grundsätzlich aufmerksam werden, wenn… 
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1. Methodentipp: Erarbeitung von Schwellenwerten 
 
Für die frühzeitige Reaktion auf Entwicklungen, Veränderungen und Situationen, 
die für Kinder problematisch werden könnten, müssen Schwellenwerte bestimmt 
werden. Durch Schwellenwerte wird der Auslöser für die Schritte „Beobachten, 
Informieren, Austauschen“ festgelegt. Schwellenwerte markieren also in erster 
Linie den Ausgangspunkt einer erhöhten fachlichen Aufmerksamkeit. 
 
 
Im vorhergehenden Kapitel wurden zentrale Kennzeichen von 
Kindeswohlgefährdungen und Risikofaktoren für das Entstehen von 
Gefährdungssituationen aufgelistet. Diese liefern Anhaltspunkte dafür, worauf Sie 
Ihre Aufmerksamkeit bei einem „unwohlen Gefühl im Bauch“ verstärkt richten 
sollten. 
 
  
 

2. Schwellenwerte: Sie sollten grundsätzlich aufmerksam 
werden, wenn ... 

 
 
Sie sollten grundsätzlich aufmerksam werden, wenn Sie folgende 
Verhaltensweisen oder Situationen eines Kindes (oder mehrerer Kinder) 
wahrnehmen bzw., wenn Kinder oder Eltern Sie darauf ansprechen: 
 

• Ernährungs- oder Gesundheitsprobleme 
• Über- oder Untergewicht 
• Unzureichende Hygiene und/oder Kleidung 
• Entwicklungsverzögerungen 
• Auffällig aktives oder passives Verhalten 
• Distanzloses Verhalten 
• Aggressives Verhalten 
• Finanzielle Schwierigkeiten 
• Arbeitslosigkeit 
• Schlechte Wohnverhältnisse 
• Überlastung/Überforderung einer Erziehungsperson 
• Suchtkrankheiten 
• Psychische Probleme 
• Probleme im Zusammenhang mit Trennung/Scheidung 
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Um zu gemeinsamen Schwellenwerten zu gelangen, sollten Sie 
zunächst im Team folgende Fragen klären: 
 
 

• Welche Anzeichen für beginnende Vernachlässigungs-/ 
Gefährdungssituationen nehmen wir besonders häufig wahr? 

• Gibt es Probleme/Risiken im Stadtteil, die das Entstehen von solchen 
Situationen begünstigen? 

• Was sind wichtige Themen in unserer Einrichtung, die eine besondere 
Aufmerksamkeit erfordern (z. B. aufgrund der sozialen oder kulturellen 
Hintergründe der Kinder/Familien)? 

 
 
Legen Sie auf der Grundlage der Ergebnisse der Diskussion im Team die Themen 
fest, zu denen Sie Schwellenwerte formulieren wollen. 
Ordnen Sie den Themen beobachtbare Sachverhalte zu. Zum Beispiel beim 
Thema Ernährung: Kinder schlingen ihr Essen, nehmen Anderen das Essen weg, 
haben übermäßig viel Hunger/Durst, verlieren Gewicht, sind blass/müde etc.. 
Versuchen Sie zu jedem Thema/Sachverhalt Schwellen als Auslöser für die 
Schritte: Beobachten, Informieren, Austauschen festzulegen. (Der nächste Schritt 
soll erfolgen, wenn ...) 
 
Kriterien für die Festlegung von Schwellen sind: 
 
Häufigkeit/Dauer: Ein Verhalten/eine Situation wiederholt sich bzw. hält über 
einen längeren Zeitraum an 
und/oder 
Erklärbarkeit/Verlauf: Eine wahrgenommene Verhaltensänderung ist nicht 
erklärbar bzw. läuft einer bisher beobachteten Entwicklungstendenz entgegen  
und/oder 
Intensität: Ein Verhalten bzw. eine Verhaltensänderung ist „dramatisch“. 
 
 
Für die Erarbeitung der Schwellenwerte empfehlen wir Ihnen eine Fachkraft 
hinzuzuziehen. Für die Inanspruchnahme entsprechender Fortbildungsangebote 
wenden Sie sich bitte - mit der Angabe gewünschter Inhalte - an die örtlichen 
ASD-Dienststellen. 
 

Methodentipp  
Erarbeitung von 
Schwellenwerten 
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6. Beobachten, Informieren, Austauschen 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
 
 
Schritt 1: Beobachten 
 
 
Methodentipp: 
Verfeinerung der Beobachtungspraxis 
 
 
Schritt 2: Informieren 
 
Schritt 3: Austauschen 
 
 
Rechtstipp:  
Kollegiale Beratung 
„Weichen“ 
 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
 

• Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten  
(Entbindung von der Schweigepflicht) 

 
• Materialien zur Verfeinerung der Beobachtungspraxis 
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Pädagogische Fachkräfte sind in der alltäglichen Arbeit immer wieder vor die 
Aufgabe gestellt zu klären, ob hinter „auffälligen“ Verhaltensweisen, 
Befindlichkeiten oder Erscheinungsbildern von Kindern und/oder Eltern mehr 
steckt als z. B. entwicklungsbedingte oder situative Ereignisse. 
Sind die „Sorgen“ begründet, entsteht Handlungsbedarf. Gemeinsam im Dialog 
mit den Betroffenen und/oder einem/einer Kollegen/Kollegin sollte die Tragweite 
und die Auswirkung des Problems geklärt und Lösungsstrategien entwickelt 
werden. 
Dieser Klärungsprozess erfolgt in drei Schritten: 
 
 
 
Schritt 1:  Beobachten  
Schritt 2:  Informieren  
Schritt 3:   Austauschen 
 
 
Beobachten Sie genauer und häufiger.  
Halten Sie Ihre Beobachtungen schriftlich fest, um für sich und Ihre 
Kollegen/Kolleginnen nachvollziehbar zu machen, ob Ihre Sorgen 
begründet oder unbegründet sind.  
Bedenken Sie, dass Kindeswohlgefährdung kein einmaliger, sondern ein sich 
wiederholender Vorgang ist und eine spezielle Dynamik mit sich bringt. 
 
Beobachten Sie, ob und was sich verändert hat und halten Sie die Änderungen des 
Verlaufes fest.  
Wie stehen diese Beobachtungen zu der bisherigen Entwicklung bzw. dem 
Verhalten des Kindes/der Kinder? Beobachten Sie, ob Symptome von 
Kindeswohlgefährdung zutreffen. 
 
Legen Sie am Besten in Absprache mit einem Kollegen/ 
einer Kollegin einen Beobachtungszeitraum fest. 
 
Der Beobachtungszeitraum  hängt entscheidend davon ab, ob und wie 
grundlegende kindliche Bedürfnisse durch die vermutete 
Vernachlässigungssituation berührt sind. Bedürfnisse, die in der 
Bedürfnispyramide (siehe Kapitel 2) ganz unten stehen (Ernährung etc.), dulden 
keinen Aufschub; d. h. es müssen relativ schnell Entscheidungen getroffen 
werden! 
 
 
In der Regel werden Sie in Ihrer Einrichtung bereits mit 
Beobachtungsbögen arbeiten. Es soll hier daher nicht darum 
gehen, weitere zusätzliche Bögen in Ihre Arbeit einzuführen, 
sondern Ihre Beobachtungsverfahren zielgerichtet weiter zu 
entwickeln. Als Anhaltspunkte bzw. Vergleichsmomente für die Verfeinerung 
Ihrer Beobachtungspraxis können beispielsweise dienen: 
 
 

Schritt 1: 
Beobachten 

Verfeinerung der 
Beobachtungspraxis 



 

6. Beobachten, Informieren, Austauschen  

Handbuch Kindeswohlgefährdung / Kreis Stormarn / Stand Herbst 2018  Seite 6-3 

 
Kompetenzorientierte Raster zur Ermittlung von Fähigkeiten und Ressourcen 
 
Kriterienkataloge/Raster zur Früherkennung von Vernachlässigungssituationen 
 
Fragebögen zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung bezogen auf Säuglinge 
und Kleinkinder 
 
Im Anhang finden Sie dazu einige beispielhafte Instrumente/Materialien. 
 
 
Haben Sie Informationen über die aktuelle familiäre Situation des Kindes, 
z. B: 
 

• Gibt es Umstände, die die Verhaltensänderung erklärbar machen 
und die als vorübergehend anzusehen sind (z. B. eine kaputte 
Waschmaschine, Umstellung durch veränderte Arbeitszeiten der Eltern, 
Arbeitsplatzwechsel)? 
 

• Gibt es (Problem-) Entwicklungen in der Familie, die die familiäre 
Situation längerfristiger verändern könnten (z.B. Arbeitslosigkeit, 
Trennung/Scheidung, Familienzuwachs)? Berücksichtigen Sie auch 
Informationen zur Lebensgeschichte der Eltern und/oder des Kindes, denn 
sie sind ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf die abschließende 
Situationseinschätzung. 
 

• Gibt es Risiko- bzw. Belastungsfaktoren in der Lebensgeschichte der 
Eltern und/oder des Kindes, die die familiären 
Problembewältigungskompetenzen überfordern könnten? 

 
Fragen Sie in diesem Zusammenhang aber auch: 
 

• Gibt es Kompetenzen/Ressourcen der Familie, der Eltern, des Kindes, die 
sich positiv auf die Bewältigung eines aktuellen Problems auswirken 
können? 
 

• Wenn Sie in Ihrer Einschätzung unsicher sind: 
 
Informieren Sie sich bei Kooperationspartnern bzw. Fachdiensten des 
Jugendamtes über Problemstellungen und ihre Erscheinungsbilder. 
 
 
Sprechen Sie mit einer Kollegin/einem Kollegen und im Team über Ihre 
Wahrnehmungen/Beobachtungen. Schildern Sie die Situation, stellen Sie 
Fragen und Ihre überlegten Handlungsschritte vor. 
Gerade wenn es darum geht, drohende Vernachlässigungssituationen zu 
erkennen, zu beurteilen und angemessen zu handeln, ist die kollegiale Beratung 
ein wichtiges Arbeitsprinzip! Sie setzt auf die im Kollegenkreis vorhandenen 
fachlichen Kompetenzen und darauf, dass hier in einem gemeinsamen 
Problemlösungsprozess beantwortet werden kann, wie und wann gehandelt  

Schritt 2: 
informieren 

Schritt 3: 
Austauschen 
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werden muss und kann. 
Über Beobachtungen können Sie sich mit den Kollegen/Kolleginnen in Ihrer 
Einrichtung austauschen. 
 
 
Sie dürfen mit anderen Fachkräften nur Daten austauschen, die für die 
Einschätzung der Situation des Kindes notwendig sind. 
Sobald Sie mit außenstehenden Fachkräften über ein Kind sprechen oder 
Informationen an diese weitergeben wollen, brauchen Sie allerdings eine 
Einverständniserklärung der Eltern (Personensorgeberechtigten)! 
 
Es sei denn, es handelt sich um Kindeswohlgefährdung. 
Rechtliche Handlungsgrundlage ist der § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung, der im Kapitel 1, Einleitung zitiert wird. 
 
 
Hinweise zur Zulässigkeit der Weitergabe von Daten finden Sie in diesem 
Handbuch im Kapitel 10, Datenschutz und familiäre Gewalt, unter B.I.1.) 
Datenübermittlung zur Erfüllung von Jugenhilfeaufgaben nach dem SGB VIII, 
Seite 9 ff. 
  
 
Nachdem Sie durch Beobachtung, Information und Austausch zu einer 
qualifizierten Einschätzung der Situation gekommen sind, sind die nächsten 
Handlungsschritte: 
 

• Kollegiale Unterstützung in Anspruch nehmen (z.B. zu Zweit ein 
Elterngespräch vorbereiten und führen) 
 

• Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (siehe Kapitel 8) 
 

• Gespräch mit den sorgeberechtigten Eltern 
 

• ggf. Information an das Jugendamt (siehe Vereinbarung Ihres Trägers mit 
dem Kreis Stormarn) 

 
 
Bitte beachten Sie die besondere Vorgehensweise bei Verdacht auf sexuelle 
Gewalt (siehe Kapitel 2). 
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7. Gespräche mit Eltern und Elternteilen 
 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
Checkliste: Vorbereitungsfragen 
 
Praxistipp: Strukturierung von Elterngesprächen 
 
Rechtsinfo: Schriftliche Einwilligung 
 
Rechtstext: Vertrauensschutz Vorlage für Abwägungsprozesse Praxistipp: 
Dokumentieren 
 
 
 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
Checkliste: Vorbereitungsfragen 
 
Vorbereitungs- und Dokumentationsbogen 
 
Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten 
(Entbindung von der Schweigepflicht) 
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Bitte beachten Sie die besondere Vorgehensweise bei Verdacht auf sexuelle 
Gewalt (siehe Kapitel 2). 
 
 
Gespräche mit Eltern gehören zum Alltag von Einrichtungen und Institutionen, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie sind ein wichtiger Grundstein der 
Vertrauensbasis und gegenseitigen Wertschätzung zwischen Eltern und 
Fachkräften dieser Einrichtungen. 
 
In Elterngesprächen treffen verschiedene Erwartungen, Vorstellungen, Fragen, 
Haltungen und Unvorhergesehenes aufeinander. 
Dies gilt in besonderem Maße für Gespräche, in denen Probleme zur 
Sprache kommen sollen. 
Daher ist es hilfreich, sich auf das Gespräch vorzubereiten, damit die eigene 
Klarheit und Struktur für die eigenen Erwartungen und Zielvorstellungen auch 
deutlich werden. 
 
 
Checkliste Vorbereitungsfragen: 
 
 Wie wird eingeladen? 

 
 Wer lädt ein? 

 
 Wo findet das Gespräch statt? (Gesprächsatmosphäre) 

 
 Wie soll der Zeitrahmen aussehen? 

 
 Welche Unterlagen, Aufzeichnungen muss ich bereithalten? 

 
 Was soll Inhalt des Gespräches sein? 

 
 Welches Ziel verfolge ich mit dem Gespräch? 

 
Wenn mehrere Fachkräfte teilnehmen: 
 
 Wer hat welche Rolle? (Gesprächsführung) 
 Welches vordringliche Problem soll geklärt/gelöst werden? 
 Wie könnte eine (erste) Vereinbarung aussehen? 
 Wie werden Ergebnisse, Vereinbarungen festgehalten? 
 Wie sollen Ergebnisse, Vereinbarungen überprüft werden? 
 (Ist es sinnvoll, weitere Gesprächstermine einzuplanen bzw. festzulegen?) 
 Sitzordnung überdenken 
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• Transparenz: Wer wird über Gesprächsinhalte 

informiert? Schriftliches Einverständnis der Eltern! 
 

• Wertschätzende Gesprächshaltung einnehmen: 
Gesprächspartner „annehmen“, Befindlichkeiten klären, 
Vertrauen aufbauen. 
 

• Aktuelle Situationen klar benennen. (Unterschiedliche Sichtweisen klären) 
 

• Störungen, die das Gespräch negativ beeinflussen, vorrangig bearbeiten. 
 

• Sich auf diese Situation konzentrieren, das heißt, keine neuen Probleme im 
Laufe des Gespräches zur Sprache bringen bzw. „zulassen“. (Auf späteren 
Zeitpunkt verschieben) 

 
• Konkrete Vorschläge erarbeiten und gemeinsam Lösungsansätze auf den 

Punkt bringen. 
 

• Weiteren Beratungsverlauf strukturieren. (Wer ist wofür verantwortlich?) 
 

• Nächste gangbare Schritte und Rückmeldungen vereinbaren. 
 

• Vereinbarungen protokollieren – Verteiler besprechen. 
 
 
 
Gutes Elterngespräch mit Vereinbarungen 
 
Sie führen ein Gespräch mit den Eltern und/oder einem Elternteil des 
Kindes/Jugendlichen und diese zeigen sich aufgeschlossen und wollen konstruktiv 
an der Suche nach Lösungen mitwirken. 
 
Nächste Schritte könnten sein: 
 

• Zusammen mit den Eltern nach geeigneten Strategien zur Bewältigung der 
Probleme suchen. 
 

• Wenn Eltern Hilfe annehmen wollen, entsprechende Kontakte herstellen 
bzw. an Fachdienste vermitteln. 
 
Sie kommen zu einer gemeinsamen Vereinbarung über ein Ziel, das Sie 
überprüfbar erreichen wollen. Diese Vereinbarung haben Sie z.B. auf dem 
Vorbereitungs- und Dokumentationsbogen (Arbeitshilfen) vermerkt. 

 
  

Praxistipp  
Wichtige Grundsätze 
für die Strukturierung 

und Führung von 
Gesprächen 

Szenario 1 
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Das Gespräch mit den Eltern „scheitert“ 
 
Das Gespräch kommt nicht zustande; Eltern lehnen das Gesprächsangebot 
ab. 
 
Eltern reagieren mit Abwehr auf die Information, dass ihr Kind auffällig ist und 
verweigern eine Zusammenarbeit. 
 
Zunächst einmal können Sie weitere Gesprächsangebote machen, um die  Eltern 
zur Zusammenarbeit zu motivieren. 
 
Wenn dies ohne Erfolg bleibt, holen Sie sich Beratung und Unterstützung von 
Ihren Kolleginnen/Kollegen und sprechen Sie geeignete Fachdienste an. 
 
Solange Sie die Eltern nicht zur aktiven Mitarbeit motivieren können, verstärken 
Sie die Unterstützungs- bzw. Förderangebote für das Kind/die Kinder! 
 
 
 
Schutzmaßnahmen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 
Ihre Versuche, die Eltern zur Zusammenarbeit zu bewegen, waren nicht 
erfolgreich. 
Aufgrund Ihrer Beobachtungen, Informationen und Gespräche schätzen Sie die 
Problemlage für das Kind als schwerwiegend ein. Sie haben die Befürchtung, dass 
das Wohl des Kindes gefährdet ist. 
 
 
„Jede Person oder Stelle, die Erziehungsverantwortung für ein Kind kraft 
Gesetz oder Vertrag inne hat, (Garantenstellung  der Pflegeperson, der 
Kindertageseinrichtung, der Schule) ist verpflichtet, Gefahren für das Wohl   
des   betreuten   Kindes   abzuwenden“   (Reichert-Garschhammer 
„Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen“, S.118, 2001). 
 
§ 4 KKG stellt sicher, dass die handelnden Personen befugt sind, sich in einem 
angemessenen Umfang auszutauschen. 
 
Wenn das eigene Handeln zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung nicht 
ausreicht oder eine akute Kindeswohlgefährdung Schutzmaßnahmen erforderlich 
macht, erfolgt eine Mitteilung an das Jugendamt. 
Einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung zu erheben und abzuklären, ist für 
eine Einrichtung oder Institution, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, mit 
einem schwierigen Abwägungsprozess verbunden, für den die Einrichtung 
fachliche Unterstützung braucht. 
 
  

Szenario 2 

Szenario 3 

Wichtiger 
Hinweis 
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Die Abwägungsentscheidung sollte als Teamentscheidung getroffen 
werden zur Rechtssicherheit und Entlastung der Fachkraft und des 
Teams.  
 
Zum weiteren Verfahren beachten Sie die geltende Vereinbarung 
gemäß § 8a/ § 8b SGB VIII 
 
 
 
Die Abwägungsentscheidung 
 
Es ist wichtig, alle Aktivitäten/Schutzmaßnahmen, die Sie im 
Zusammenhang mit einer vermuteten Kindeswohlgefährdung ergreifen, 
sorgfältig zu dokumentieren. Dies betrifft z.B.: 
 

• die Beobachtung von Kindern und deren Verhalten und Äußerungen 
 

• jedes Gespräch mit den Eltern 
 

• die Gespräche im Kollegenkreis, mit Fachdiensten, mit dem Träger, die 
den Abwägungsprozess im Hinblick auf eine mögliche 
Kindeswohlgefährdung betreffen 

 
• die Untersuchungen eines Kindes durch einen Fachdienst 

 
• die getroffene Abwägungsentscheidung unter Einbeziehung einer „Insofa“ 

und deren Empfehlung 
 

• die Mitteilung gewichtiger Anhaltspunkte an das Jugendamt  (gewichtige 
Anhaltspunkte ergeben sich aus der Beratung mit der „Insofa“) 

  
Diese Unterlagen geben Rechtssicherheit und dienen als Nachweis und 
Gedächtnisstütze (Mitwirken an der Hilfe- oder Gesamtplanung des Jugend- oder 
Sozialamtes, Zeugenaussage vor Gericht, Abwehr unberechtigter 
datenschutzrechtlicher Beschwerden),  
(Reichert-Garschhammer  „Qualitätsentwicklung  in  Kindertageseinrichtungen“, 
S.120, 2001).  
 
 
Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Praxis einer 
Einrichtung oder Institution. Es ist sinnvoll bereits in den Betreuungsvertrag 
den Hinweis aufzunehmen, dass eine regelmäßige Dokumentation von 
Beobachtungen und Gesprächen zur Entwicklung der betreuten Kinder 
stattfindet. 
 

Achtung:  
Beratung durch 
eine Insofa gem.  

§ 8a/§ 8b in 
Anspruch nehmen 

Praxistipp 

Wichtiger 
Hinweis 
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8. Frühmerker 
 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
„Frühmerker“ Arbeitsprinzipien 
 
Ebenen des fachlichen Austausches 
 
Praxistipp: 
„Frühmerker“ als regelmäßiger Tagesordnungspunkt 
 
Tipps zur Vorbereitung und Durchführung des „Frühmerker“ 
 
Rechtstipp: 
Anonyme Fallbesprechung 
 
Grundsatz: 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
 
Praxistipp: 
Fortbildung im Rahmen des „Frühmerkers“ 
 
 
 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen:  
 
Vorbereitungs- und Dokumentationsbogen „Frühmerker“  
 
Raster zur Fallbesprechung und Netzwerkkarte 
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Um etwas früh zu merken, um Entwicklungen und Veränderungen in 
Lebenssituationen von Kindern und Eltern frühzeitig wahrnehmen und beurteilen 
zu können, braucht man geeignete Sensoren und Gelegenheiten. Die 
Wortschöpfung „Frühmerker“ steht also zum einen für die Prinzipien einer 
qualifizierten Teamarbeit, zum anderen für die Orte des kontinuierlichen, 
einrichtungsbezogenen und einrichtungsübergreifenden fachlichen Austausches. 
 
 
„Frühmerker“ bedeutet: 
 

• Wahrnehmungen der Fachkräfte schärfen, bezogen auf 
einzelne Kinder, mehrere Kinder, Familien, den Sozialraum 

• Blickwinkel durch kollegialen Austausch erweitern 
• Handlungssicherheit vergrößern; Verantwortung regeln, gemeinsam 

Arbeitsschritte vereinbaren 
• Andere Partner ins „Boot“ holen; Schnittstellen zwischen Einrichtungen 

und Institutionen optimieren 
• Methoden der Beteiligung von Eltern und Kindern weiterentwickeln 
• Entwicklungen und Trends, die für Kinder und Familien bedeutsam sind, 

an die Politik weitergeben 
 
 
Im „Frühmerker“ können 
 

• Elternarbeit bzw. Kontakte  grundsätzlich  thematisiert  
werden, schwierige Elterngespräche vorbereitet und 
nachbereitet werden 

• Beobachtungen in Bezug auf einzelne Kinder oder mehrere 
Kinder besprochen werden 

• Entwicklungen im Gemeinwesen diskutiert werden 
• Handlungsschritte gemeinsam erarbeitet und geplant werden 

 
 
„Frühmerker“ ist auch der Ort für 
 

• die regelmäßige Kontrolle der Umsetzung der Ergebnisse von 
Elterngesprächen 

• die Bewertung von Kooperationserfahrungen und das Erarbeiten von 
Fragen und Empfehlungen, die in Arbeitskreise und  (politische) Gremien 
eingebracht werden sollen. 

 
  

Arbeitsprinzipien  
„Frühmerker“ 

Arbeitsprinzipien  
Ebenen des 
fachlichen 

Austausches     
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Der „Frühmerker“ wird zum leicht erreichbaren und 
selbstverständlichen Ort für gegenseitige Beratung, Austausch und 
Reflexion, wenn er als regelmäßiger Tagesordnungspunkt auf 
jeder Teamsitzung verankert ist! Es ist daher sinnvoll, den 
„Frühmerker“ und seine Arbeitsprinzipien in die Konzeption der 
Einrichtung aufzunehmen. 
 
 
Damit Ihre Anliegen, Fragen, Wünsche im „Frühmerker“ verständlich 
ankommen und lösungsorientiert bearbeitet werden können, ist es hilf- 
reich, sich zur Vorbereitung mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: 
Was will ich mitteilen, besprechen? Welche Informationen brauchen meine 
Kolleginnen/Kollegen? Welche Erwartungen habe ich an die Ergebnisse der 
Besprechung? 
 
 
Der Ablauf des Tagesordnungspunktes „Frühmerker“ könnte 
zum Beispiel so aussehen: 
 

1. Eine Mitarbeiterin stellt den Fall/das Problem vor und 
formuliert ihre Beratungsfrage, d.h., die zentrale 
Fragestellung, für deren weitere Bearbeitung sie Anregungen, 
Unterstützung durch die Anderen braucht. 

 
2. Im Anschluss an die Fall- bzw. Problemvorstellung werden 

Informationsnachfragen (ohne Bewertung und Interpretation) gestellt. 
 

3. Durch ein kurzes Brainstorming oder Rollenspiel werden verschiedene 
Sichtweisen (auf den Fall/das Problem) und mögliche nächste 
Handlungsschritte gesammelt. 

 
4. Abschließend wird ein konkreter nächster Schritt vereinbart. Es wird 

außerdem ein Termin vereinbart, an dem das Ergebnis der Vereinbarung 
berichtet und überprüft wird. 

 
Vereinbarungen werden schriftlich festgehalten. 
 
 
Sie  können Ihre Beobachtungen bezogen auf einzelne Kinder Ihren 
Kolleginnen/Kollegen im Team schildern, da dies zu Ihrer 
erzieherischen Arbeit gehört (innere Öffnung). 
Beachten Sie bitte die Verpflichtung zur Hinzuziehung einer „Insofa“ 
 
 
Um die Teamentwicklung zu fördern, können im „Frühmerker“ auch 
Fortbildungen, z. B. zum „Üben“ von Fallbesprechungen durchgeführt 
werden. 
 

Praxistipp 
„Frühmerker“ als 

Tagesordnungspunkt       

Praxistipp 

Methodentipp  
Ablauf des 

Tagesordnungspunktes 

Rechtstipp  
Fallbesprechung 

Praxistipp  
Üben im Team 
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9. Kooperationen 
 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
 
Praxistipp: Aufbau eines Info-Pools  
Methodentipp: Erstellung einer Kurzübersicht  
Praxistipp: Aktualisieren des Info-Pools Chancen und Grenzen der Kooperation 
 
 
 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
 
Kurzübersicht: Anlaufstellen, AnsprechpartnerInnen 
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sozialraum ist eine grundlegende 
Voraussetzung dafür, dass Problemlagen von Kindern und ihren Familien im 
Besonderen, aber auch kinder- und familienpolitische Entwicklungen im 
Allgemeinen die nötige Aufmerksamkeit erfahren. 
 
Wichtig ist, dass diese Zusammenarbeit nicht nur durch einzelne (engagierte) 
Personen getragen, sondern darüber hinaus durch tragfähige Strukturen gestützt 
und abgesichert wird. 
 
Es ist wichtig, Kooperationspartner einzubeziehen, wenn Sie 
 
- in Einzelfällen spezielle Informationen zu Problemen etc. benötigen, 
- auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Eltern konkrete Hilfsangebote 

vermitteln/begleiten wollen, 
- als Einrichtung Ihre Informationsbasis zu bestimmten Themen 

vergrößern/aktualisieren wollen und 
- einrichtungsübergreifende Fragestellungen/Themen bearbeiten wollen. 

 
 
 
Ein erster Schritt zur Entwicklung tragfähiger Kooperationsstrukturen ist 
der Aufbau eines (auf Ihre Einrichtung bezogenen) Info-Pools über 
Angebote und Ansprechpartner im Sozialraum. 
 
Der Info-Pool sollte in übersichtlicher Form (Kurzübersicht) 
Informationen zu allen praxisrelevanten Fragen enthalten. Diese beziehen sich auf 
den Informations- und Beratungsbedarf der MitarbeiterInnen selbst und auf 
Fragen und Probleme, die Eltern bzw. Kinder an die MitarbeiterInnen der 
Einrichtung herantragen, sowie auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Einrichtungen und Diensten, Eltern / Kindern und weiteren 
Institutionen. z.B.: 
 
Wer ist Anlaufstelle bzw. Ansprechpartner 
 

• wenn ich Fragen zu Veränderungen im Sozialraum habe 
• wenn ich eine anonyme Beratung zur Einschätzung einer 

Kindeswohlgefährdung brauche 
• wenn ich mich über die Auswirkungen von Suchtproblemen eines 

Elternteils informieren will 
 
Wer ist Anlaufstelle bzw. Ansprechpartner 
 

• wenn Eltern vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, weil sie die Miete 
nicht mehr bezahlen können 

• wenn die alleinerziehende Mutter keinen Unterhalt vom Vater des Kindes 
erhält 

• wenn Familien sozial isoliert sind 
 
 

Praxistipp 
Aufbau eines 

Info-Pools 
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Wer ist Anlaufstelle bzw. Ansprechpartner 
 

• wenn Kinder von häuslicher Gewalt betroffen sind 
• wenn Kinder unter der Trennung/Scheidung ihrer Eltern leiden 
• wenn Kinder Informationen zu Kinderrechten wünschen 

 
 
 
Verwenden Sie zur Erstellung der Kurzübersicht die beiliegende 
Arbeitshilfe. 
 
 
 
Mit der Aufgabe der Erstellung und Aktualisierung der Kurzübersicht 
sollten verantwortlich 1 bis 2 Mitarbeiter/-innen Ihrer Einrichtung betraut 
werden. 
 
 
 
Damit der Info-Pool ein zuverlässiges Instrument für Ihre Arbeit wird, 
sollten Sie ihn nicht nur regelmäßig aktualisieren, sondern darüber hinaus 
Ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Kooperationspartnern 
„bewerten“: 
 

• Waren die Empfehlungen des Kooperationspartners hilfreich? 
• Hat die Weitervermittlung von Kindern/Eltern geklappt?  

Gab es eine Rückmeldung? 
• War die Zusammenarbeit gleichberechtigt und offen? 

 
 
 
Jeder Prozess der Kooperation benötigt zur Klarheit und Eindeutigkeit 
der gegenseitigen Unterstützung eine klare Rollenverteilung. 
 
Innerhalb der Kooperation ist die Funktion des staatlichen Wächteramtes 
und die damit verbundene Garantenstellung dem Jugendamt 
zugeschrieben und nicht veränderbar. 
Damit ist auch die Verantwortung für die Gesamtentscheidung im Prozess nicht 
auf die Kooperationspartner übertragbar, sondern liegt beim Jugendamt.  

Methodentipp  
Erstellung der 
Kurzübersicht 

Wichtiger 
Hinweis 

Praxistipp  
„Aktualisieren“ 
des Infopools 

Chancen und 
Grenzen der 
Kooperation 
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10. Die insoweit erfahrene Fachkraft „Insofa“ 
 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
 
Differenzierung der Beratung durch eine  Insoweit erfahrene Fachkraft 

• gemäß § 8a SGB VIII und  
• gemäß § 8b SGB VIII 

 
Funktion der insoweit erfahrenen Fachkraft 
 
Qualifikation 
 
Berufserfahrungen und Kenntnisse Netzwerkkenntnisse  
 
Aufgabenbeschreibung Dokumentation durch den Melder  
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Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft  
gem. § 8a SGB VIII 
 
Personen, Institutionen und Dienste, die eine Vereinbarung gemäß § 8a Absatz 2 
SGB VIII mit dem Jugendamt Stormarn getroffen haben, sind verpflichtet eine 
Beratung durch eine „Insofa“ gem. § 8a SGB VIII hinzuzuziehen. 
 
Die Insofa-Beraterinnen und Berater sind Mitarbeitende der freien Träger der 
Jugendhilfe, eine aktuelle Liste mit Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage 
der Kreisverwaltung unter: 
https://www.kreis-stormarn.de/go/insofa  
 
 
 
 
 
 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft  
gem. § 8b SGB VIII 
 
Personen, Institutionen und Dienste, die keine Vereinbarung  
gemäß § 8a Absatz 2 SGB VIII mit dem Jugendamt Stormarn getroffen haben, 
haben das Angebot eine Beratung durch eine „Insofa“ gem. § 8b SGB VIII in 
Anspruch nehmen zu können. 
 
Diese Beratung wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Fachdienstes Soziale Dienste durchgeführt. Auch diese 
Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter:  
https://www.kreis-
stormarn.de/lvw/forms/2/21/AnsprechpartnerinnenFD21.pdf   
 
Wenden Sie sich bitte an eine ASD-Dienststelle außerhalb des 
Sozialraumes, in dem das betroffene Kind lebt. 
 
 
 
 
 
  

Fachlicher Hinweis: 
Wir empfehlen dieses 

Angebot zu nutzen 

Achtung! 

https://www.kreis-stormarn.de/go/insofa
https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/AnsprechpartnerinnenFD21.pdf
https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/AnsprechpartnerinnenFD21.pdf
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Funktion der insoweit erfahrenen Fachkraft 
 
Bei den insoweit erfahrenen Fachkräften handelt es sich um Mitarbeite- rinnen 
und Mitarbeiter privater, freier und öffentlicher Träger, deren Aufgabe darin 
besteht, den Einschätzungs- und Beratungsprozess der beteiligten Fachkräfte zu 
moderieren und zielführend zu gestalten. 
Die insoweit erfahrene Fachkraft muss vor diesem Hintergrund über ein 
differenziertes Wissen hinsichtlich der verschiedenen Erscheinungsformen der 
unterschiedlichen Kindeswohlgefährdungen und über die Auswirkungen einer 
Kindeswohlgefährdung auf die kindliche Entwicklung verfügen. Gleichzeitig 
müssen ihr Lösungs- und Interventionsstränge bekannt sein, die sowohl die 
rechtliche Bewertung als auch eine inhaltliche Empfehlung für eine 
Fallbearbeitung beinhalten. 
 
Die Arbeit der insoweit erfahrenen Fachkraft hat ausschließlich einen 
empfehlenden Charakter, es besteht keinerlei Weisungsbefugnis. 
 
Die strafrechtliche und inhaltliche Verantwortung für die Fallbearbeitung liegt 
bis zu einer Übergabe des Falles in die Zuständigkeit des öffentlichen 
Jugendhilfeträgers (Kreis Stormarn, Jugendamt) ausschließlich bei der 
Einrichtung / dem Dienst / der Institution, bzw. der Person, die die 
Kindeswohlgefährdung wahrgenommen hat. 
 
 
Qualifikation 
Die insoweit erfahrene Fachkraft muss über eine einschlägige pädagogische 
Berufsausbildung / Zusatzqualifikation verfügen.  Bei der Anerkennung der 
Berufsausbildung können insbesondere die folgenden Berufsabschlüsse 
berücksichtigt werden: 
 

• Diplom Sozialpädagoge/-in 
• Diplom Sozialarbeiter/-in 
• Diplom Psychologe/-in 
• Diplom Pädagoge/-in 
• Ärztin/Arzt mit dreijähriger, geeigneter Zusatzausbildung 
• Heilpädagoge/-in mit dreijähriger, geeigneter Zusatzausbildung 
• Erzieher/-in mit dreijähriger, geeigneter Zusatzausbildung 

 
Bei der Auswahl der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ aus dem Mitarbeiterstamm 
des privaten / freien oder des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe sollte die 
Persönlichkeit des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin in Hinblick auf die zu leistenden 
Aufgaben Berücksichtigung finden. 
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Berufserfahrung und Kenntnisse 
 

• Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Kinder- und Jugendhilfebereich, 
insbesondere in der Arbeit mit problembelasteten Familien 

• Kenntnisse über die unterschiedlichen Formen von Kindeswohlgefährdung 
• Kenntnisse  über  die  Verfahrensabläufe  im  Kreis  Stormarn  bei 

Verdacht bzw. Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung 
• Kenntnisse über die Ursachen von Kindeswohlgefährdungen 
• Kenntnisse über Dynamiken von Gewalt in Familien und gegen Kinder 
• Kenntnisse über psychiatrische Erkrankungen (Krankheitsbilder) 
• Kenntnisse über die regionalen und überregionalen Hilfeangebote und 

Erfahrung in der Kooperation von Fachkräften in öffentlicher und freier 
Trägerschaft der Jugendhilfe 

• Kenntnisse über den rechtlichen Rahmen und über mögliche 
Interventionen, den zu beachtenden Datenschutz einschließlich des 
besonderen Sozialdatenschutzes 

• Regelmäßige Teilnahme an einschlägigen Fortbildungen 
 
 
Netzwerkkenntnisse 
Neben den Kenntnissen über die regionalen und überregionalen Hilfeangebote ist 
eine Teilnahme an der Netzwerkarbeit im Sinne des Kinderschutzgesetzes und der 
bereits im Kreisgebiet bestehenden Arbeitskreise und –gruppen wünschenswert 
(AG „sex. Gewalt“, KiK, etc.). 
 
 
Aufgabenbeschreibung 
Die Tätigkeit einer insoweit erfahrenen  Fachkraft besteht darin, andere 
Fachkräfte aller Professionen, Institutionen, Einrichtungen und Dienste,  
- die beruflich oder ehrenamtlich Kinder und Jugendliche betreuen -  
fachlich zu beraten, damit eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Hinblick 
auf das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung vorgenommen werden kann. 
Bei der fachlichen Begleitung ist durch die insoweit erfahrene Fachkraft die 
Reflexion der eigenen Rolle zu beachten. Die Tätigkeit der insoweit erfahrenen 
Fachkraft erstreckt sich ausschließlich auf eine anonymisierte, beratende 
Funktion. 
Der direkte Kontakt zu den betroffenen Klienten ist hiervon ausdrücklich 
ausgenommen. 
 
„Der angemessene Umgang mit der Kindeswohlgefährdung verbleibt  bei dem zu 
Beratenden der Kindeswohlgefährdung, eine Übertragung der Verantwortung auf 
die insoweit erfahrene Fachkraft erfolgt durch die Beratungstätigkeit nicht“. 
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Dokumentation durch den zu Beratenden 
Es ist bei dem Einsatz einer insoweit erfahrenen Fachkraft eine schriftliche 
Dokumentation vorzunehmen. Inhalt und Ergebnis der Beratung sind in einem 
ausreichenden Umfang zu dokumentieren. 
 
In der Dokumentation ist mindestens festzuhalten: 
 

• die Darstellung des Sachverhaltes mit Datum, Uhrzeit und Namen der 
Beteiligten und 
 

• die  Darstellung  der  Informationen  zum  Verdacht  der  
Kindeswohlgefährdung und deren Bewertung (Ergebnisse) und 
 

• die Beschreibung der gewichtigen Anhaltspunkte für den Verdacht einer 
Gefährdung 
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11. Vorgehen bei einem vorliegenden Verdacht 
auf eine Kindeswohlgefährdung 

 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
 
Schematische Ablaufdarstellung  
 

• bei einem vorliegenden Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung auf 
Rechtsgrundlage § 8a SGB VIII und § 8b SGB VIII 

 
• bei Hinweisen auf sexuelle Gewalt auf Rechtsgrundlage § 8a SGB VIII und 

§ 8b SGB VIII 
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1. Verfahren bei einem Verdacht einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung gem. §8a/8b SGB VIII 

  

Sofortige  
Information 
Jugendamt 

 
Eltern darüber  

informieren 
 

 

Hinzuziehung einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft 

Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 

Keine Gefährdung 
erkennbar, aber 

Hilfebedarf 

Ersteinschätzung durch Fachkraft und Leitung der Einrichtung / des Dienstes 

Gewichtige 
Anhaltspunkte für 
eine Gefährdung 

Mit eigenen 
Mitteln lösbar? 

Verfahren der 
Einrichtung / 
des Dienstes 

abgeschlossen 

Ergebnis 
Kindeswohl-
gefährdung, 
kann mit 
eigenen 
Mitteln der 
Institution 
abgewendet 
werden 

Ergebnis 
Kindeswohl-
gefährdung, 
kann nicht mit 
eigenen Mitteln 
der Institution 
abgewendet 
werden 

Motivierung und 
Hinwirkung auf 

Inanspruchnahme 
von Hilfen 

Ja      Nein 

Gespräch mit Eltern und ggf. 
Kind über Risikoeinschätzung Familie 

nimmt Hilfe 
an oder will 
keine Hilfe 

Bei 
Verschärfung 
der Situation 
des Kindes 

Eltern 
nehmen 
Hilfen an  
und diese 

sind 
ausreichend  
und wirken 

Information 
der Eltern 

über 
Mitteilung 

des 
Trägers an 

ASD 

Nein 

Ggf. Klärung des 
eigenen Beitrags der 
freien Träger zur 
Gefährdungsabwehr 

Überführung des Falles in die 
Fallverantwortung des Jugendamtes/ASD 

mit schriftlicher Dokumentation  
(s. Kooperationsvereinbarungen zu § 

8a/8b) 

Fachdienst Soziale Dienste 

Anhaltspunkte 
unbegründet 
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Sofortige 
Information 
Jugendamt 

 
Eltern NICHT 

darüber 
informieren  

s. bitte 
„Leitfaden“ 

s. bitte „Leitfaden“ 

 

Ersteinschätzung durch Fachkraft und Leitung der Einrichtung / des Dienstes ergeben einen Verdacht 
auf Anhaltspunkte für mögliche sexuelle Gewalt an einem Kind oder Jugendlichen 

Ergebnis: 
Verdacht kann nicht ausgeräumt werden 

Überführung des Falles in die Fallverantwortung des 
Jugendamtes/ASD mit schriftlicher Dokumentation  

(s. Kooperationsvereinbarungen zu § 8a/8b) 

Fachdienst Soziale Dienste 

 
Ein Kind/ 

Jugendliche/r 
eröffnet Ihnen 

Opfer von  
sexueller Gewalt zu 

sein  
 

Sofortige 
Information 
Jugendamt 

 

 

2. Verfahren bei einem Verdacht auf sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen gem. § 8a/8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis: Für den weiteren Abklärungsprozess sind Sie/Ihre Institution ein 
wichtiger Teil des Helfersystems. (S. Kapitel 4 „Sexuelle Gewalt“) 

Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
 
Achtung: Bei der Auswahl einer insoweit erfahrenen Fachkraft auf Rechtsgrundlage § 8a 
achten Sie auf Hinzuziehung einer Fachkraft mit dem Schwerpunkt „sexuelle Gewalt“. 
Diese finden Sie auf unserer Homepage unter:  
https://www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/jugend-schule-und-kultur/soziale-
dienste/kindeswohl-insoweit-erfahrene-fachkraefte/index.html 
 
Bei einer Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft auf Rechtsgrundlage § 8b 
wenden Sie sich bitte an den Allgemeinen Sozialdienst/ASD außerhalb ihres Sozialraums.  
Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter:  
https://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/AnsprechpartnerinnenFD21.pdf 
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12. Schluss 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
 
Die Verfahrensschritte im Überblick 
 
 
Praxistipp: 
Das Handbuch als Leitfaden für die 
Entwicklung eines systematischen Verfahrens in Ihrer Einrichtung 
 
 
Grundlagen des Handbuches 
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Mit den im Handbuch enthaltenen Informationen, Tipps und Arbeitshilfen sind 
die Grundbausteine für ein systematisches Verfahren im Umgang mit Signalen 
(von Kindern, Eltern, Familien) und für die Kooperation zwischen Fachkräften 
des Jugendamtes und Einrichtungen und Diensten gelegt. 
Die abschließenden Ausführungen skizzieren noch einmal, wie die 
Verfahrensschritte aufeinander aufbauen und wie das Verfahren „installiert“ und 
„gewartet“ werden kann. 
 
 
Das Handbuch beschreibt die ersten Schritte von der Wahrnehmung 
zur Deutung und Klärung von Signalen von Kindern, Eltern und 
Familien, zur Vereinbarung von ersten Handlungsschritten und zur 
Einbeziehung von Fachkräften des Jugendamtes und der “insoweit 
erfahrenen Fachkräfte“ anderer Träger. 
 
 
 
 
 
 
 

auf der Grundlage der (in Fortbildungen vertieften) 
Basisinformationen 

und der (im Team erarbeiteten und vereinbarten) 
Schwellenwerte 

 
 
 
 
 
 
 

Beobachten 
 

Informieren 
 

Austauschen 
(Team, Insofas) 

 
 
  
 
 
 

 
Vereinbarung von Handlungsschritten 

Einbeziehen von insoweit erfahrenen Fachkräften (bei Entscheidung einer 
Kindeswohlgefährdung) 

Eigenes Handeln (bei Entscheidung, dass keine Kindeswohlgefährdung 
besteht bzw. Abwenden der KWG durch eigenes Handeln) 

  

Die 
Verfahrensschritte  

im Überblick 

Wahrnehmen 

Deuten/Klären 

„Frühmerker“ Elterngespräche 
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Das im Handbuch beschriebene Verfahren sollte innerhalb Ihrer 
Einrichtung, zumindest in seiner Grundstruktur, verbindlich 
vereinbart werden. 
 
Es sollten die Eltern in Ihrer Einrichtung informiert werden, dass 
es verbindliche und transparente Vorgehensweisen im Fall von 
Kindeswohlgefährdung gibt. 
Das Handbuch ist offen gestaltet, das heißt, es kann und muss 
durch seine Nutzer/-innen ergänzt, modifiziert und den Belangen 
der Einrichtung angepasst werden. Dies gilt vor allem für: 
 

• die Schwellenwerte 
• den Info-Pool und 
• die Materialien im Anhang. 

 
Wichtig ist es, die im Handbuch angesprochenen Themen und die beschriebenen 
Verfahren durch eine eigene Auseinandersetzung zu reflektieren und durch 
unterschiedliche Zugangsweisen in Fortbildungen, Supervisionen etc. im Team zu 
erarbeiten. Das Handbuch hält hierzu verschiedene Anregungen bereit. 
Damit das Handbuch aktuell bleibt, ist es sinnvoll, in Ihrer Einrichtung 
Verantwortlichkeiten für seine „Pflege“ festzulegen. 
Zumindest ein Exemplar des Handbuches sollte in aktueller Form, d.h. mit allen 
Vereinbarungen, Ergänzungen etc. für alle Mitarbeiter/-innen zugänglich sein. 
Um zu überprüfen, ob und inwieweit die im Handbuch empfohlenen Verfahren 
umgesetzt wurden, findet sich in den Arbeitshilfen auch ein kurzer Fragebogen 
zur Selbstevaluation. 
 
Wir freuen uns über eine Rückmeldung über Ihre Arbeit und Ihre Erfahrungen mit 
dem Handbuch, kritische Anmerkungen oder Ergänzungsvorschläge. 
Für Ihre Rückmeldung können Sie auch den Fragebogen in den Arbeitshilfen 
nutzen. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
 
Kreis Stormarn  
Fachdienst Soziale Dienste  
Mommsenstraße 11 
23843 Bad Oldesloe 
Tel: 04531/160 1332 
Fax: 04531/160 1624 
E-Mail: info@kreis-stormarn.de

Praxistipp  
Das Handbuch als 
Leitfaden für die 

Entwicklung eines 
systematischen 

Verfahrens 
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13. Arbeitshilfen 
 
 
 
Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
Liste der Arbeitshilfen 
 

• Eltern – Info: Frühwarnsystem 
 

• Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten (Entbindung von der 
Schweigepflicht) 

 
• Checkliste zur Vorbereitung von Elterngesprächen 

 
• Das Elterngespräch - Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation 

 
• Die Fallbesprechung – Vorbereitung und Dokumentation 

 
• Übersicht über Anlaufstellen und Ansprechpartner 

Kurzinformationen über Einrichtungen 
 

• Leitfaden bei Verdacht auf sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Arbeitshilfen werden Sie auch im Internetportal der Kreisverwaltung – 
Fachdienst 21 – finden. 
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1. Eltern-Info: Frühwarnsystem 
 
 
Um die Eltern darüber informieren zu können, was die im Handbuch 
beschriebenen Arbeitsprinzipien und Schritte eines sozialen Frühwarnsystems für 
die Arbeit in Ihrer Einrichtung bedeuten, sollten Sie diese Fragen noch einmal im 
Team besprechen: 
 
„Was ist das Besondere, das über die (bisherige) Konzeption der Einrichtung 
hinausgehende Ziel, das noch einmal beschrieben werden müsste?“ 
 
Vorschlag: Ein Ziel von sozialen Frühwarnsystemen ist es zum einen, frühzeitig 
Situationen zu erkennen, die die positive Entwicklung von Kindern 
beeinträchtigen oder fördern können und zum anderen, gezielt Unterstützung für 
Kinder und Eltern anbieten zu können, damit Probleme erst gar nicht entstehen 
bzw. sich verfestigen. 
 
 
„Was bedeutet Frühwarnsystem für die Arbeit unserer Einrichtung in Bezug 
auf die Kinder und die Eltern?“ 
 
 
Über folgende Punkte sollten die Eltern informiert werden: 
 

• das Verfahren, die Abfolge von Schritten (abgestimmtes, verbindliches 
Handeln; Transparenz sowohl für die Eltern als auch für die Fachkräfte) 

• das Arbeitsprinzip „Frühmerker“ (Bedeutung und Stellenwert der 
Teamarbeit in der Einrichtung) 

• die regelmäßige Dokumentation von Beobachtungen, 
Gesprächsergebnissen, Vereinbarungen (als Grundlage für abgestimmtes, 
verbindliches Handeln) 

• die  Zusammenarbeit  der  Einrichtung  mit  anderen  Einrichtungen  und  
Diensten 

• (fachliche Unterstützung und qualitative Absicherung der Arbeit; auf der 
Grundlage von Einverständniserklärungen) 

• das  Prinzip  der  „vertrauensvollen  Zusammenarbeit“  (Vertrauensschutz,  
Einverständniserklärung, Rückmeldung) 

 
 
Die Eltern-Info könnte anhand der folgenden Fragen (z. B. für den ersten 
Elternabend) konkretisiert und strukturiert werden: 
 

• Was tun wir? 
• Was erwarten wir von den Eltern? 
• Was können die Eltern von uns erwarten? 
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2. Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten 
(Entbindung von der Schweigepflicht) 

 
Schweigepflichtsentbindung 

zwischen 
 

__________________________________________________________ 
und 

 

__________________________________________________________ 
 
Ich/Wir versichere(n) hiermit, dass ich/wir derzeit für das Kind / den / die 
Jugendliche(n) 
 

__________________________________________________________ 
in vollem Umfang sorgeberechtigt bin/sind. Ich/wir ermächtige(n) die Mitarbeiter 
der Institution/Einrichtung ………………………………………….Auskünfte bei 
den der folgenden Institutionen/Personen einzuholen. 
 
Nicht Zutreffendes bitte deutlich streichen! 
 
☐     Schule: 
 

☐ Kindergarten:   
 

☐ Hausarzt: 
 

☐ Kinderarzt: 
 

☐ Erziehung- u. Familienberatungsstelle: 
 

☐ Jugendamt 
 

☐ Sonstige: 
 
Gleichermaßen entbinde(n) ich/wir den __________________________________ 
von seiner Schweigepflicht gegenüber den o.g. Institutionen bzw. Personen. 
 
Diese Schweigepflichtentbindung kann jederzeit in einzelnen Bereichen oder insgesamt 
widerrufen werden. 
 

_________________________________________________________________ 
 
________________ _____________________ _______________________ 
Ort, Datum Unterschrift Unterschrift 
 
 
Für die Einrichtung:  
Im Auftrag 
__________________________ 
Unterschrift  
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3. Checkliste zur Vorbereitung von Elterngesprächen 
 
☐ Wie wird eingeladen? _________________________ 
 
☐ Wer lädt ein? _________________________ 
 
☐ Wo findet das Gespräch statt?  

(Gesprächsatmosphäre) _________________________ 
 
☐ Wie soll der Zeitrahmen aussehen? _________________________ 
 
☐ Welche Unterlagen, Aufzeichnungen 

muss ich bereithalten? _________________________ 
 
☐ Was soll Inhalt des Gespräches sein? _________________________ 
 
☐ Welches Ziel verfolge ich mit  

dem Gespräch? _________________________ 
 
☐ Wenn mehrere Fachkräfte teilnehmen: 

Wer hat welche Rolle? _________________________ 
 
☐ Welches vordringliche Problem soll 

geklärt werden? _________________________ 
 
☐ Wie ermögliche ich es der Mutter/ 

dem Vater/dem Kind im Gespräch,  
ihre Sicht der Dinge darzustellen? _________________________ 

 
☐ Wie könnte eine (erste) Vereinbarung  

aussehen? _________________________ 
 
☐ Wie werden Ergebnisse, Vereinbarungen  

festgehalten? (Sollten Vereinbarungen von 
allen Beteiligten unterschrieben werden?) _________________________ 

 
☐ Wie sollen Ergebnisse, Vereinbarungen  

überprüft werden? (Ist es sinnvoll, weitere  
Gesprächstermine einzuplanen bzw. 
festzulegen?) _________________________ 

 
☐ ___________________________________ _________________________ 
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4. Elterngespräch 
Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation 

 
Kind: 

 
Datum: 

 
Zeit: von: bis: Ort: 

Teilnehmer/-innen: 
 

 
 

Begrüßung Unterlagen für 
das Gespräch: 

Anlass des Gespräches   

Meine Einschätzung/ 
Einschätzung der 
Einrichtung 

 z. B. Beobach- 
tungsbögen 

Sicht der Eltern   

Mein/unser Vorschlag  z. B. Adressen 
(Info-Pool) 

Fragen, Vorschläge der 
Eltern 

  

Vereinbarung(en) mit 
den Eltern (Beschluss, 
Zeitplan, nächster Ter- 
min, Rückmeldung etc.) 

  

Nächster Schritt  z.B. Formular: 
Entbindung 
von der 
Schweige-
pflicht 
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5. Fallbesprechung – Vorbereitung und Dokumentation 
 

Vorbereitungsfragen: 
 
☐ Was will ich/wir mitteilen/besprechen? 
☐ Welche Informationen brauchen meine Kolleginnen/Kollegen?  
☐ Welche Erwartungen habe ich/wir an die Ergebnisse der Besprechung? 
 
Meine/unsere Problemdarstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine/unsere  Beratungsfrage 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation: 
 
☐ Ergebnis der Beratung im 

„Frühmerker“ 
 
 

☐ Wie geht es weiter? Was ist 
der nächste Schritt? 
(Vereinbarungen festhalten!) 

 
 

☐ Termin für Rückmeldung 
des Ergebnisses/Erfolges im 
Team festlegen! 

 
 
 
 
Ergebnis: 
 

 
 
Ergibt sich ein Verdacht auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung? 
Einschaltung einer Insofa gem. §8a/8b SGB VIII 
 
☐  ja                  ☐ nein 
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6. Übersicht über Anlaufstellen und Ansprechpartner 
Kurzinformationen über Einrichtungen 

Kurzübersicht 
Diese Aufstellung enthält nur einen Ausschnitt möglicher Fragen/Probleme und Anlaufstellen. Sie sollte gezielt 
- einrichtungsbezogen 
- ergänzt und fortlaufend aktualisiert werden. Für die Ergänzung/Aktualisierung kann die Arbeitshilfe 
Raster: Info-Pool verwendet werden. 

 
Fragen, Probleme von 

Familien/Kindern 

Anlaufstellen (allgemein) Kooperationspartner: 
 
Einrichtung / Institution / Hilfsangebot (im Stadtteil) 

Ansprechpartner/-in (Telefon, E-Mail) 

Erziehungsprobleme •  Erziehungsberatungsstellen 
•  Familienbildungsstätten 
•  Jugendamt/ASD 

 

Partnerschaftsprobleme, Tren- 
nung, Scheidung der Eltern, 
Konflikte bei der Ausübung des 
Umgangsrechts 

•  Ehe-und  Familienberatungs- 
        stellen      
•  Erziehungsberatungsstellen 
•  Jugendamt/ASD 
•  Familiengericht 

 

 

Belastungen bei Alleinerziehen- 
den 

•  Erziehungsberatungsstellen 
•  Alleinerziehenden-Verbände  
        und Initiativen 
•  Jugendamt/ASD 

 

Ausbleiben des Kindesunterhalts •  Jugendamt ( Unterhalts – 
vorschusskasse) 

•  Jugendamt / Fachdienst 
Rechtliche Interessen 

 

Erschöpfung des Elternteils, der 
überwiegend Kind erzieht 

•  Krankenkasse/ Eltern-Kind- 
Kuren 

•  Jugendamt / ASD 

 

Zeitweiser Ausfall des Eltern- 
teils, der überwiegend die Kinder 
erzieht 

•  Krankenkassen (Haushaltshil- 
fe bei Krankenhausaufenthalt) 

•  Sozialamt / Jobcenter 
•  Jugendamt / ASD 

 

Soziale Isolation •  Eltern-Kind-Gruppen 
•  Alleinerziehenden-Verbände 

und Initiativen 
•  Beratungsstellen 
•  Jugendamt/ASD 

 

Schulden/Überschuldung •  Schuldnerberatungsstelle  

Mietrückstände, drohender 
Wohnungsverlust 

•  Sozialamt / Jobcenter 
•        Wohnungsamt 

(Sozialwohnung), Bürgerbüro 
•  Ordnungsamt 
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Suchtprobleme von  
Eltern/Kindern 

•  Suchtberatungsstellen 
•  Angebote zur Suchtprävention 
•  Jugendamt / ASD 

 

Psychische Erkrankung eines  
Elternteils 

•  Sozialpsychiatrische Dienste 
(Diagnose) 

•  Niedergelassene Fachärzte u. 
Psychologen 

•  Jugendamt / ASD 

 

Betreuung eines  
pflegebedürftigen 
Familienangehörigen 

•  Pflegekasse (Pflegegeld) 
•  Tagesheime (Tagespflege) 
•  Pflegedienste / Sozialstationen 

 

Überforderung mit  
Haushaltsführung, 
Alltagsbewältigung 

•  Beratungsstellen 
•  Jugendamt/ASD 

 

Gewaltprobleme in der Familie; 
Häusliche Gewalt 

•  Jugendamt / ASD 
•  Erziehungsberatungsstellen 
•  Notrufe (Soforthilfe) 
•  Beratungsstelle für Frauen 

und Mädchen 
•  Frauenhäuser 
•  Polizei 
•  Amtsgericht / Familiengericht 

 

Integrationsprobleme von  
Migrationsfamilien; (drohende) 
Abschiebung; Aufenthaltsrecht 

•  Ausländer-/Aussiedler- 
Behörde 

•  Sozialberatungsstellen 
•  Migrationsberatungsstellen 
•  Pro Familia 
•  Gleichstellungsbeauftragte 
•  Selbsthilfegruppen, Initiativen 

 

Schutzmaßnahmen bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung 

•  Jugendamt / ASD  

Informationen/Daten zum  
Sozialraum 

•  Jugendhilfeplanung  

Diagnostik bei  
Entwicklungsverzögerungen 

•  Sozialpädiatrische Zentren 
•  Kinderärzte 
•  Gesundheitsamt 

 

„Schrei-Babys“, „Schrei-Kinder“ •  Kinderärzte 
•  Kinderkliniken 
•  Schreiambulanz 

 

Frühförderung •  Frühförderstellen z. B. beim 
Fachdienst Gesundheit 

 

Informationen zu Kinderrechten •  Jugendamt / ASD 
•  Kinderbeauftragte/r 
•  Deutscher Kinderschutzbund 
•  Einrichtungen, Dienste und   

Institutionen der Jugendhilfe 

 

Schulprobleme •  Schulpsych. Dienste 
•  Schulsozialarbeit 
•  Kindersorgentelefon 
•  Jugendamt /ASD 

 

Hilfe für Opfer von Straftaten •  Polizei 
•  Weisser Ring e.V. 
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7. Leitfaden Sexuelle Gewalt 
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14. Anhang 
 

Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 

• Datenschutz und familiäre Gewalt  
Leitfaden des Landes Schleswig-Holstein 

• Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein  
Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein 
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Datenschutz und familiäre Gewalt  
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